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Außerhalb der Tagesordnung: 

Billigung von Niederschriften 

Der Ausschuss billigte die Niederschrift über die 

59. Sitzung. 

 

Erweiterung der Tagesordnung 

Vors Abg. Hermann Grupe (FDP) legte dar, der 

Ausschuss habe in seiner 59. Sitzung am 16. De-

zember 2020 zu dem Antrag „Niedersachsen mit 

einem effizienten Wassermanagement für die Zu-

kunft wappnen“ in der Drucksache 18/6391 sowie 

zu dem Antrag „Niedersachsen mit einem nach-

haltigen und effizienten Wassermanagement für 

die Zukunft wappnen - Vorsorge für die Auswir-

kungen des Klimawandels treffen“ in der Druck-

sache 18/6971 die Mitberatung durchgeführt und 

dem federführenden Ausschuss ein Meinungsbild 

in Form eines Auszuges aus der Niederschrift zu-

kommen lassen. 

Diese Form der Mitberatung sei für die Drucksa-

che 18/6971 ausreichend, da diese dem Aus-

schuss nicht förmlich zur Mitberatung überwiesen 

worden sei, sondern der federführende Aus-

schuss um eine Stellungnahme gebeten habe. 

Anders verhalte sich dies bei der Drucksache 

18/6391, die dem AfELuV zur Mitberatung förm-

lich überwiesen worden sei. Hier gelte es, eine 

Abstimmung durchzuführen. 

Der Ausschuss kam überein, die Tagesordnung 

um folgenden Punkt zu erweitern: 

Niedersachsen mit einem effizienten Wasser-

management für die Zukunft wappnen 

Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der 

CDU - Drs. 18/6391 

Er verständigte sich zudem auf die Reihenfolge 

der Tagesordnungspunkte, wie sie sich aus die-

ser Niederschrift ergibt. 

 

*** 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/06001-06500/18-06391.pdf
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Tagesordnungspunkt 1: 

Unterrichtung der Landesregierung zum Inhalt 

und den Ergebnissen des Gespräches mit Ver-

tretern der Landwirtschaft und dem Lebens-

mitteleinzelhandel am 13. Januar 2021 

 

Unterrichtung 

MR Daseking (ML): Ich möchte Sie gern über 

das Branchengespräch von Ministerin Otte-Kinast 

und Minister Dr. Althusmann am 13. Januar im 

ML unterrichten. 

Beginnen möchte ich mit der Ausgangssituation. 

Wie Sie alle wissen, wollten Landwirte mit Protes-

ten vor Molkereien und Zentrallagern der Le-

bensmittelketten auf ihre schlechte finanzielle Si-

tuation aufmerksam machen.  

Frau Ministerin Otte-Kinast hatte im Vorfeld, am 

7. Dezember 2020, bereits zu einer ersten Be-

sprechung eingeladen. Insofern war das Ge-

spräch am 13. Januar 2021 eine Folgeveranstal-

tung, zu der sie einen größeren Kreis eingeladen 

hatte. 

Anwesend waren neben Frau Ministerin Otte-

Kinast und Minister Dr. Althusmann Vertreterin-

nen und Vertreter des BML, des Lebensmittelein-

zelhandels, das Landvolkverbandes Niedersach-

sen, der Landesvereinigung der Milchwirtschaft, 

des BDM, von AbL, LsV, der Verbraucherzentrale 

sowie der niedersächsischen Molkereien. 

Das Gespräch war molkereilastig, wenn ich das 

so sagen darf, weil der Ausgangspunkt die Pro-

teste vor Molkereien und die Butterpreise, über 

die in den Medien berichtet wurde, waren. 

Im Vorfeld des Termins hatte die Ministerin darum 

gebeten, möglicherweise vorhandene Konzept-

papiere mit Lösungsansätzen, wie man aus die-

ser Krise herauskommen kann, zu übermitteln, 

damit die Diskussion etwas strukturierter fortge-

setzt werden kann. Das haben auch einige Orga-

nisationen getan. 

Ich habe die vorgebrachten Forderungen in „For-

derungen an die Politik“, „Forderungen an den 

Lebensmitteleinzelhandel bzw. die Verarbeitungs-

ebene“ und Aussagen bzw. Ankündigungen - in 

diesem Zusammenhang möchte ich von dem 

Wort „Forderungen“ Abstand nehmen - des Le-

bensmitteleinzelhandels untergliedert. 

Forderungen an die Politik bezogen sich zu-

nächst auf die Reform der Gemeinsamen Markt-

organisation und Ausrichtung der Gemeinsamen 

Agrarpolitik. Dabei ging es schwerpunktmäßig um 

die Implementierung eines Rechtsrahmens zur 

Verbesserung der Krisenfestigkeit der Landwirt-

schaft allgemein. In diesem Zusammenhang 

spielten die Begriffe freiwilliger und gesetzlich 

verpflichtender Lieferverzicht eine große Rolle. 

Daneben ging es um die vertraglichen Beziehun-

gen in der GMO, also der Gemeinsamen Markt-

organisation - bei der Verordnung über eine ge-

meinsame Organisation der Agrarmärkte handelt 

es sich um eine EU-Vorschrift -, und dabei insbe-

sondere um die Umsetzung des Artikels 148 der 

GMO, der sich mit vertraglichen Vereinbarungen 

zwischen den einzelnen Ebenen der Verarbei-

tungskette im weitesten Sinne beschäftigt, also 

insbesondere mit vertraglichen Vereinbarungen 

der Landwirte mit den Molkereien. 

Im Weiteren ging es noch um Forderungen in 

Richtung Kartellpolitik. - Die Weiterentwicklung 

und Ausrichtung zum Schutz und zur Stärkung 

der Position der Erzeuger sowie die Verhinderung 

weiterer Fusionen im Lebensmitteleinzelhandel 

wurden angesprochen. 

Daneben ging es  

- um die Anwendung sämtlicher Regelungen zur 

 Verhinderung unlauterer Handelspraxis,  

- um die Umsetzung der UTP-Richtlinie, der EU-

 Richtlinie, die in nationales Recht umzusetzen 

 ist,  

- um verpflichtende Haltungs- und Herkunfts-

 kennzeichnungen für Rohstoffe und verarbei-

 tete Produkte, also um gesetzliche Anpassun-

 gen des Lebensmittelkennzeichnungsrechts,  

- generell um weitere Standards als fester Be-

standteil möglicherweise von EU-Handelsab-

kommen,  

 um eine qualifizierte Politikfolgenabschät-

zung - alles das, was die Politik beschließt, 

müsste zunächst einer Folgenabschätzung un-

terzogen werden -,  

- um den großen Block der Förderungen im Be-

reich der Landwirtschaft insbesondere für Fut-

terbau- und Grünlandbetriebe,  

- um Arten- und Umweltschutz sowie dessen 

kooperative Ausrichtung und  

- um die Unterstützung bei der Bewältigung von 

ordnungspolitischen Herausforderungen - öf-

fentliches Geld/öffentliche Leistungen; alles 

das, was möglicherweise von der Politik bzw. 

vom Staat vorgegeben wird und auf landwirt-

schaftlicher Ebene Investitionen auslöst, 
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müsste entsprechend entlohnt werden. Das ist 

ein ganz weites Feld. 

Die Forderungen an den Lebensmitteleinzel-

handel bzw. die Verarbeitungsebene fallen et-

was geringer aus, was aber nicht heißt, dass sie 

weniger wichtig sind. 

Es geht hier generell  

- um eine Forderung nach Preisaufschlägen auf 

landwirtschaftliche Erzeugnisse, die ohne Ab-

züge auf den Höfen ankommen - die Durch-

gängigkeit muss gewährleistet sein -,  

- um ein Bekenntnis des Handels zur heimi-

schen Landwirtschaft - in diesem Zusammen-

hang fiel auch das Wort „Deutschland-Bonus“.  

Ferner ging es  

- um die Forderung einer Selbstverpflichtung 

bzw. eines Verhaltenskodex zum Ausstieg aus 

der Dauer-Niedrigpreis-Kultur.  

Es ging  

- um entsprechende Ausrichtung der Kommuni-

kationsstrukturen des Handels auf die Ver-

braucherinnen und Verbraucher, damit diese 

den Wert der Produkte erkennen, der heraus-

gestellt werden soll, und ein höheres Maß an 

Akzeptanz für höhere Preise entsteht.  

Zudem ging es  

- um die Entlohnung hoher, neuer und besonde-

rer Erzeugungs- und Qualitätsstandards gene-

rell. 

Auch hier spielt das Thema der Vertragsbezie-

hungen sowie der Liefer- und Vertragsbedingun-

gen eine große Rolle. Hier geht es 

- um langfristige und verlässliche Liefer- und 

Vertragsbeziehungen sowie  

- um die Öffnung bestehender Kontrakte, damit 

Handelspartner, die mit Kontrakten nicht zu-

frieden sind, schneller aus diesen aussteigen 

können.  

Das sind Sachen, die sich nicht unbedingt gegen-

seitig bedingen, sondern zum Teil sogar gegen-

seitig ausschließen. 

Der Lebensmitteleinzelhandel hat angekündigt, 

kurzfristig Gelder zur Verfügung zu stellen, die 

möglicherweise in Fondssysteme eingespeist 

werden können und von daher außerhalb der 

Preisverhandlungen an die Landwirte fließen sol-

len. Das Fondssysteme der Initiative Tierwohl 

wurde hierfür als Beispiel genannt.  

Angebote bzw. Absichtserklärungen des Le-

bensmitteleinzelhandels bezogen sich auch auf 

das Bekenntnis zur Herkunftskennzeichnung und 

eine stärkere Auslobung, eine fokussiertere Mar-

ketingkampagne und möglicherweise auch die Er-

stellung von Kommunikationselementen als Tool-

box für die einzelnen Vertragshändler der großen 

Ketten, um auf diese Weise den einzelnen Händ-

lern unter die Arme greifen zu können. 

Der Lebensmitteleinzelhandel zeigte sich offen für 

Verhaltenskodizes, für Lokalpartnerschaften usw. 

und hat auch die Einrichtung einer Ombudsstelle 

ins Spiel gebracht. 

Erzeugerpreissteigernd könnten sich möglicher-

weise auch regionale Mehrwertprogramme wie 

z. B. „Weidemilch“ oder „Biomilch“ auswirken. 

Vermehrt wurden aus der Sicht des Lebensmitte-

leinzelhandels langfristige Verträge, die für beide 

Seiten Planungssicherheit bringen würden, in 

Spiel gebracht. 

Im Verlauf der Besprechung, die zunächst relativ 

hitzig anlief - weil verständlicherweise die Unzu-

friedenheit einiger Gesprächsteilnehmer sehr 

groß war -, sich aber dann beruhigt hat, haben 

Frau Ministerin Otte-Kinast unter Minister Dr. Alt-

husmann ihr Verständnis bezüglich der derzeit 

unbefriedigenden Situation zum Ausdruck ge-

bracht. Sie haben noch mal betont, dass sie es 

als sehr wichtig ansehen, dass man zu diesen 

gemeinsamen Gesprächen eingeladen hat, um 

ein besseres Verständnis füreinander wecken zu 

können.  

Sie sind der Auffassung, dass man auf allen Ebe-

nen an Weiterentwicklungen, Anpassungen und 

Neuausrichtungen arbeiten muss und alle Betei-

ligten ein hohes Maß an Verantwortung an den 

Tag legen müssen. 

Die Forderungen der Politik, also von Frau Minis-

terin Otte-Kinast und Herrn Minister Dr. Althus-

mann, lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Zum einen möchten sie an den Bund herantreten. 

Sie fordern mit Vehemenz die Einführung einer 

einheitlichen, möglichst sogar EU-einheitlichen, 

Herkunfts- und Haltungskennzeichnung. 
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Daneben fordern sie den Lebensmitteleinzelhan-

del auf - Sie haben gehört, dass er dazu auch be-

reit ist -, sofort damit zu beginnen, die Marketing- 

und Kommunikationsstrategien und möglicher-

weise auch die Beschaffungskonzepte auf heimi-

sche, auf regionale Erzeugnisse auszurichten und 

dabei die Möglichkeiten der Digitalisierung zur 

Verbesserung der Kennzeichnung zu nutzen. 

Die beiden Fragen, zu welchen Umwelt- und Ti-

erwohlstandards unsere Nahrungsmittel erzeugt 

werden und wie unsere Landwirte allgemein für 

ihre Leistungen im Umwelt- und Tierschutz fair 

entlohnt werden, können möglicherweise in einen 

Gesellschaftsvertrag münden. 

Die großen Anstrengungen der Landwirtschaft 

sollen überall sichtbar gemacht werden. In die-

sem Zusammenhang hatte Frau Ministerin Otte-

Kinast auch das ZEHN ins Spiel gebracht, dass 

sich hier einbringen kann.  

Daneben sollen die Verhaltenskodizes, die schon 

mehrfach angesprochen worden sind, und Part-

nerschaften auf allen Ebenen fortentwickelt, ge-

lebt und vor allem auch gepflegt werden. 

Zu guter Letzt geht es um die Umsetzung der von 

mir schon angesprochenen UTP-Richtlinie im Ag-

rarorganisationen-und-Lieferketten-Gesetz. Dies 

muss weiter vorangetrieben werden. Möglicher-

weise muss an einigen Stellen nachgebessert 

werden. Hierzu hatten sich die Länder Nordrhein-

Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und Nie-

dersachsen zusammengetan und einen entspre-

chenden Entschließungsantrag für den Bundesrat 

formuliert. 

Aussprache 

Abg. Dr. Marco Mohrmann (CDU): Das Bran-

chengespräch hat für viele Diskussionen insbe-

sondere auch in der Landwirtschaft gesorgt. Zum 

Thema „Preisaufschläge und Möglichkeiten des 

Durchreichens an die Landwirtschaft“ haben Sie 

von einem eventuellen Fondssystem, orientiert an 

dem Beispiel der Initiative Tierwohl, gesprochen. 

Haben Sie Vorstellungen, wie kurzfristig so etwas 

zu realisieren ist? Welche Informationen kann 

man hierzu an die Landwirtschaft geben? Welche 

Möglichkeiten haben wir? Die Not ist im Moment 

recht groß. 

MR Daseking (ML): Ich meine, Lidl hatte presse-

wirksam angeboten, 50 Millionen Euro den Land-

wirten kurzfristig als Unterstützungsleistung zur 

Verfügung zu stellen. Das sollte natürlich mög-

lichst schnell geschehen. Von daher dachte man 

zunächst daran, die Mittel in bestehende Systeme 

einzubringen. Welche Möglichkeiten kurzfristig 

implementiert werden können, um etwas Ver-

gleichbares einzurichten, kann ich Ihnen nicht sa-

gen. In erster Linie ist es Sache des Handels, das 

zu organisieren. Vor allem muss er bestimmen, 

wie und an welche Adressen er die Mittel vertei-

len möchte. 

Abg. Dr. Marco Mohrmann (CDU): Ist bereits 

perspektivisch avisiert worden, wann man sich 

wieder trifft, um das konkreter mit Leben zu fül-

len? Können Sie dazu schon etwas sagen? 

MR Daseking (ML): Meines Wissens gibt es noch 

keinen konkreten Termin für eine Folgeveranstal-

tung.  

An uns herangetragen wurde die Bitte, die Ge-

spräche auszuweiten und möglicherweise auf 

verschiedene Branchen aufzuteilen. Denn die 

Verhältnisse etwa im Milchbereich sind andere als 

im Bereich von Obst und Gemüse. Es könnte sich 

ergeben, dass verschiedene Arbeitsgruppen oder 

Unterarbeitsgruppen gebildet werden, um die Ge-

spräche fortzuführen. 

Abg. Miriam Staudte (GRÜNE): Wir könnten si-

cherlich lange über die verschiedenen Punkte 

diskutieren. Ich möchte mich gleichwohl kurzfas-

sen. Mich interessiert, wie es mit der UTP-

Richtlinie weitergehen soll. Werden sich die Vor-

gaben auf nicht verarbeitete Produkte beziehen, 

oder besteht auch ein Interesse, verarbeitete 

Produkte in die strengen Vorgaben aufzuneh-

men? Es geht hier um unlautere Handelsprakti-

ken. 

Auch ich habe ein Interesse daran, dass die Ge-

spräche fortgesetzt werden und dass Arbeits-

gruppen für die Vorbereitung eingerichtet werden. 

Wenn man sich in riesigen Runden trifft, ist es 

schwierig, zu gemeinsam getragenen Beschlüs-

sen zu kommen. Ich glaube, dass sich die Lan-

desregierung zu bestimmten Forderungen positi-

onieren muss. Eine Einigung unter allen Akteuren 

wird wohl kaum zu erwarten sein. 

MR Daseking (ML): Die Frage der Arbeitsgrup-

pen sieht Frau Ministerin Otte-Kinast genauso. In 

einem großen Kreis kann man kaum für die ein-

zelnen Branchenbereiche spezielle Forderungen 

bzw. erzielbare Ergebnisse erarbeiten. In welcher 

Konstellation es weitergehen wird, kann ich Ihnen 

zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. 
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Bei der UTP-Richtlinie handelt es sich um eine 

EU-Richtlinie, die in nationales Recht umgesetzt 

wird. Derzeit läuft das Bundesratsverfahren. In 

der Richtlinie geht es um Schutzmaßnahmen für 

Unternehmen der Lebensmittelerzeugung und 

-verarbeitung bis zu einem Jahresumsatz von 350 

Millionen Euro gegenüber dem jeweils größeren 

Unternehmen der Lebensmittelverarbeitung und 

des Handels. Die Richtlinie bezieht sich nach 

meinem Verständnis nicht nur auf unverarbeitete, 

sondern auch auf verarbeitete Produkte. 

Die Richtlinie wurde, bis auf zwei Punkte, 1 : 1 in 

den Entwurf des bereits angesprochenen Agrar-

organisationen-und-Lieferketten-Gesetzes über-

nommen, der sich derzeit im Bundesratsverfahren 

befindet. Bei diesen beiden Punkten handelt es 

sich um Punkte aus der sogenannten Grauen Lis-

te, die in eine Schwarze Liste übernommen wer-

den, also nach nationalem Recht dann verboten 

sein sollen. Wir fordern in dem bereits angespro-

chenen Entschließungsantrag, dass noch mehr 

Punkte aus der Grauen Liste in die Schwarze Lis-

te übernommen werden. In dem Entschließungs-

antrag wird zudem gefordert, möglicherweise eine 

Generalklausel vorzusehen. Bei einer abschlie-

ßenden Liste von Punkten, die von Grau nach 

Schwarz überführt werden, können sich weitere 

Tatbestände unlauterer Handelspraktiken erge-

ben, die dann über die geforderte Generalklausel 

überprüft und gegebenenfalls verboten werden 

könnten. 

Darüber hinaus soll ein rechtlicher Rahmen ge-

schaffen werden, damit beispielsweise Lockan-

gebote oder Niedrigpreisangebote nicht mehr 

möglich sind. Die Mechanismen der Verteilung 

der Gesamtwertschöpfung an die Teilnehmer der 

Wertschöpfungskette sollen transparenter gestal-

tet werden. Immer wieder geht es um den Anteil 

der Lebensmittelpreise, der direkt bei den Land-

wirten ankommen soll. Das muss transparenter 

gestaltet werden. Dafür bedarf es aber wahr-

scheinlich einer Gratwanderung. Selbstverständ-

lich kann man nicht die gesamten Marktmecha-

nismen außer Acht lassen oder gar außer Kraft 

setzen. 

Ich hatte die 350-Millionen-Euro-Grenze ange-

sprochen. Die Bundesregierung soll noch mal 

prüfen, ob diese Grenze richtig festgesetzt ist. Im 

Bereich der Verarbeitung gibt es durchaus Unter-

nehmen, die diese Grenze überschreiten, aber 

dennoch nicht mit dem Lebensmittelhandel, der 

sehr stark konzentriert ist, auf Augenhöhe ver-

handeln können. 

Alle Regelungen, die im Kartellrecht niedergelegt 

sind, sollen überprüft und gegebenenfalls weiter-

entwickelt bzw. angepasst werden, damit die Po-

sition der Erzeuger gestärkt wird. 

Grundsätzlich ist bei Verstößen bzw. gefühlten 

Verstößen oder ungerechten Behandlungen im 

Bereich des unlauteren Wettbewerbs vorgesehen, 

dass die Beweislast bei demjenigen liegt, der sich 

ungerecht behandelt fühlt. Gefordert wird zu prü-

fen, ob die Beweislast nicht umgekehrt werden 

kann, ob also festgelegt werden kann, dass der 

Handel die Beweislast zu tragen, für Transparenz 

zu sorgen hat und darlegen muss, dass die Re-

geln des Wettbewerbs eingehalten werden. 

Abg. Karin Logemann (SPD): Die Bauernprotes-

te zeigen Wirkung. Ich glaube, dass das Bran-

chentreffen sehr wichtig war. Ich bin einer Mei-

nung mit Frau Staudte. Natürlich kann das nur so 

weitergehen, dass das Ganze auf Arbeitsgruppen 

verteilt wird. Immerhin war der Kreis der Ge-

sprächsteilnehmer sehr groß. 

Was die UTP-Richtlinie angeht, so höre ich aus 

dem Einzelhandel, dass die Bereitschaft möglich-

erweise schon etwas größer ist, als man dies im 

Bundesministerium glaubt. Ich halte es für äu-

ßerst wichtig, daran zu bleiben, Punkte aus der 

Grauen Liste in die Schwarze Liste zu überführen. 

Hier sollte gegebenenfalls auch noch mal ein 

Vorstoß seitens Niedersachsens unternommen 

werden. Immerhin spielt Niedersachsen als Agrar-

land Nummer eins in dieser gesamten Thematik 

eine große Rolle. 

Ein wenig zu kurz gekommen sind vielleicht, 

wenn ich das richtig verfolgt habe, kurzfristige 

Maßnahmen. Das geht in die Richtung dessen, 

was Herr Mohrmann angesprochen hat. Wunsch 

der Runde war es, zu langfristigen Verabredun-

gen zu kommen. Auf der anderen Seite muss 

aber auch geschaut werden, wo man eventuell 

kurzfristig zu Verabredungen kommen kann. Da-

bei spielen ein Verhaltenskodex und Freiwilligkeit 

aufseiten des Lebensmitteleinzelhandels eine 

große Rolle. Ich wäre sehr dankbar, wenn die 

Landesregierung diesbezüglich noch mal ihren 

Einfluss geltend machen würde. 

Natürlich sind Herkunftsnachweise wichtig. Stan-

dards müssen klar definiert werden.  

Was die 350-Millionen-Euro-Grenze angeht, so 

glaubt man es kaum, aber unsere Molkereien rei-

ßen diese Grenze. Deswegen ist es wichtig, sei-



18. WP Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Seite 9 
 60. Sitzung am 20. Januar 2021 (öffentlich) 

tens Niedersachsens darauf hinzuwirken, dass 

noch mal über diese Grenze nachgedacht wird. 

Abschließend die Frage: Welche kurzfristigen Un-

terstützungen und Hilfeleistungen stellt man sich 

vor? 

Abg. Jörn Domeier (SPD): Ein Teil der Fragen, 

die ich stellen wollte, ist bereits aufgeworfen wor-

den. 

Das Thema ist so wichtig, dass ich darum bitte, 

sich dafür die notwendige Zeit zu nehmen. 

Der Lebensmitteleinzelhandel tanzt uns und den 

Landwirten auf der Nase herum. Kaufland hat 

heute ein halbes Schwein für 2,35 Euro pro Kilo-

gramm im Angebot und rühmt sich mit 50 % 

Preisnachlass. Ich habe auf so etwas keine Lust 

mehr. Wir müssen Wege finden, wie wir dem be-

gegnen können. Das sind wir unseren Landwirten 

und den Verbraucherinnen und Verbrauchern 

schuldig. 

Die Ministerin hatte im Vorfeld des Branchenge-

spräches um Konzeptpapiere der Beteiligten ge-

beten. Welche eigenen Konzepte haben das MW 

und ML im Vorfeld erarbeitet, um selbst Lösungs-

ansätze vorzustellen? 

Welcher Weg wird beschritten, damit kurzfristige 

Maßnahmen verpflichtend vom LEH umgesetzt 

werden? 

Abg. Anette Meyer zu Strohen (CDU): Als Be-

troffene - wir haben einen landwirtschaftlichen 

Milchviehbetrieb - stört mich Folgendes: Die Auf-

lagen und Anforderungen gegenüber den Land-

wirten sind groß. Diese Auflagen und Anforderun-

gen erfüllen die Landwirte. Die Landwirtschaft 

bringt, die Giganten des Lebensmitteleinzelhan-

dels bringen aber nicht. Ich nenne als Beispiel Al-

di. Was hat sich dort im Zusammenhang mit der 

Butter abgespielt. Letztlich hat Aldi die Butterprei-

se gesenkt. Ich kenne die Milchpreisauszahlun-

gen. Meine Bitte ist, dass die Giganten wie Aldi 

und Lidl - Herr Domeier hat gerade ein Beispiel 

genannt; wir haben ja nur noch vier Große - unter 

Druck gesetzt werden. Das scheint nicht zu gelin-

gen. In diesem Zusammenhang erinnere ich da-

ran, dass die Bundesebene in kürzester Zeit Neu-

regelungen zur Leiharbeit in den Schlachtbetrie-

ben treffen konnte.  

Einen Fonds aufzulegen und den Landwirten viel-

leicht fünf Euro zu geben, nachdem sie 30 Seiten 

an Anträgen ausfüllen mussten, kann nicht ziel-

führend sein. Vielleicht besteht für Sie die Mög-

lichkeit, weiterzugeben, die Großen massiv unter 

Druck zu setzen. 

In einigen Geschäften konnte man Milch aus ir-

gendwelchen fernen Ländern dieser Welt kaufen. 

Das wurde mit Milchknappheit in Deutschland be-

gründet. 

Abg. Hermann Grupe (FDP): Hat es mehr gege-

ben als Appelle in Richtung des Lebensmittelein-

zelhandels? Gibt es Konzepte, wie man die über-

wältigende Marktmacht des LEH einschränken 

und ihn nicht nur bitten kann, sich doch fair zu 

verhalten und die Macht, die man ihm mal gege-

ben hat - ich spreche damit die gesamte Politik 

an - nicht auszunutzen? Das ist das, was die 

Landwirte beklagen und weswegen sie die Situa-

tion als enttäuschend und ernüchternd empfin-

den. Wir bräuchten handfeste Ergebnisse. Gibt es 

erste Überlegungen? 

MR Daseking (ML): Erste Überlegungen sind in 

dem von mir bereits genannten Entschließungs-

antrag niedergeschrieben. Sie könnten sich aus 

der Umsetzung der UTP-Richtlinie ergeben. Das 

muss natürlich erst abgewartet werden und hat 

nicht unbedingt etwas mit Kurzfristigkeit zu tun. 

Die Absichtserklärungen des Lebensmitteleinzel-

handels waren sehr ehrenwert. Wir alle können 

aber sehr viel erzählen. Gemessen werden müs-

sen wir an dem, was wir tun. Auch das hat mit 

Kurzfristigkeit in vielen Bereichen nicht zu tun. 

Die Ministerin und auch Minister Dr. Althusmann 

sind der Auffassung, dass der gegenwärtige Zu-

stand geändert werden muss. Sie allein können 

das wahrscheinlich aber nicht tun. Sie können die 

Macht des Handels nicht beschneiden. Vielmehr 

sind wir hier bei dem Wettbewerbsrecht und bei 

der Umsetzung der UTP-Richtlinie.  

Sicherlich sind die Ministerin und der Minister zu 

weiteren Gesprächen bereit; auch in kleineren 

Kreisen, in denen man vielleicht ein wenig deutli-

cher werden kann, mit denen man den Handel 

vielleicht auch unter Druck setzen kann. Eine 

rechtliche Handhabe hat man in einer solchen Si-

tuation allerdings nicht. Von daher wage ich keine 

Prognose zu den Wirkungen. 

Frau Abg. Logemann hatte nach einem Konzept 

der Landesregierung gefragt. Ich hatte die Forde-

rungen von Frau Ministerin Otte-Kinast und von 

Minister Dr. Althusmann zusammengefasst. Da-

bei geht es um die Mischung aus verschiedenen 
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Bereichen, wobei in der überwiegenden Zahl die 

Dinge nicht von Niedersachsen allein angestoßen 

werden können, sondern vom Bund und der EU 

geregelt werden müssen. Vor diesem Hintergrund 

ruhen die Hoffnungen aller Beteiligten am ehes-

ten darauf, dass der Handel zu dem steht, was er 

angekündigt hat, und dies umsetzt. Dass der 

Handel eine ganze Menge machen kann, wissen 

wir alle. Ob er es tut, wissen wir aber nicht. 

*** 
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Tagesordnungspunkt 2: 

Niedersachsen mit einem effizienten Wasser-

management für die Zukunft wappnen 

Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der 

CDU - Drs. 18/6391 

Der Ausschuss hatte sich zuletzt in seiner 

59. Sitzung am 16. Dezember 2020 mit dem An-

trag befasst. 

Er schloss sich ohne weitere Aussprache der 

Empfehlung des federführenden Ausschusses für 

Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz an, den 

Antrag unverändert anzunehmen. 

Zustimmung:  SPD, CDU, FDP  

Ablehnung:  - 

Enthaltung:  GRÜNE 

 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/06001-06500/18-06391.pdf
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Tagesordnungspunkt 3: 

Regelungen für Exotenhandel verschärfen - 

Tierschutz verbessern, Zoonosen eindämmen, 

Artenschutz gewährleisten 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - 

Drs. 18/7353 

erste Beratung: 83. Plenarsitzung am 15.09.2020 

AfELuV 

 

Anhörung 

 

Landestierschutzverband Niedersachsen e. V. 

Per Videokonferenztechnik zugeschaltet: 

- Dieter Ruhnke, Vorsitzender 

- Patrick Boncourt, Fachreferent 

Schriftliche Stellungnahme: Vorlage 7 

Dieter Ruhnke: Zunächst einmal vielen Dank da-

für, dass Sie uns die Möglichkeit einräumen, zu 

dem vorliegenden Entschließungsantrag Stellung 

zu nehmen. 

Ganz kurz zu meiner Person: Ich bin Vorsitzender 

des Landestierschutzverbandes Niedersachsen, 

in dem 77 Mitgliedsvereine mit insgesamt rund 

23 000 Tierschützern organisiert sind. 

Neben mir nimmt Herr Boncourt an dieser Anhö-

rung teil, der als Experte für Exoten im Tier-

schutzzentrum des Deutschen Tierschutzbundes 

in Weidefeld, Schleswig-Holstein, tätig ist und 

insbesondere unsere Tierheime in Bezug auf 

Exoten berät. 

Bevor ich an Herrn Boncourt übergebe, möchte 

ich mit einigen Informationen einleiten und auf die 

übersandten Fragestellungen eingehen. 

Zunächst müssen wir festhalten, dass es keine of-

fiziellen Statistiken über die Anzahl der in Privat-

hand gehaltenen gebietsfremden Tierarten, also 

Tierarten, die außerhalb ihres natürlichen Verbrei-

tungsgebietes gehalten werden, gibt. Für die 

meisten dieser Tiere besteht keine Melde-, Kenn-

zeichnungs- oder Dokumentationspflicht. Ein Her-

kunftsnachweis ist nur bei streng geschützten Ar-

ten vorzulegen. 

Obwohl sowohl das Tierschutzgesetz als auch die 

Bundesartenschutzverordnung eine ausreichende 

Kenntnis und Fähigkeit über die Haltung und 

Pflege von Tieren vorschreiben, wird weitgehend 

auf eine Nachweispflicht verzichtet.  

Auch die nach dem Tierschutzgesetz vorgeschrie-

bene Information des Handels für den Käufer ist 

nach den Ergebnissen der EXOPET-Studie feh-

lerbehaftet. Dies führt dazu, dass Käufer die Her-

kunft der Tiere nicht zuverlässig nachvollziehen, 

die Haltungserfordernisse, Hygienestandards und 

das Gefahrenpotenzial bzw. Gesundheitsrisiko 

nicht beurteilen können. Es ist dazu aus unserer 

Sicht wichtig, dass Maßnahmen ergriffen werden, 

um die Einschleppung und Verbreitung von mög-

lichen Krankheiten, die eine Gefahr für die be-

troffene Art, für andere Tierarten und insbesonde-

re für heimische Tierarten und für den Menschen 

darstellen, so weit als möglich zu verhindern bzw. 

zu minimieren. Das ist klassische Gefahrenab-

wehr im Sinne des Niedersächsischen Polizei- 

und Ordnungsbehördengesetzes. 

Aus diesem Grund schlagen wir vor, die aktuelle 

Gefahrtierverordnung des Landes Niedersachsen 

in ein Gefahrtiergesetz zu überführen. Dadurch 

würde sich die Möglichkeit eröffnen, neben den 

Vorgaben des Gesetzes Näheres über den Erlass 

von Verordnungen zu regeln, um den unter-

schiedlichen Anforderungen an die Haltung der 

jeweiligen Art gerecht zu werden bzw. die Haltung 

für bestimmte Arten zu unterbinden. Ziel wäre da-

bei der Schutz von Menschen, der betroffenen 

Tiere und anderer Tiere vor Krankheit, Verletzung 

und Schäden. 

In diesem Zusammenhang möchte ich kurz den 

Bogen zum Niedersächsischen Hundegesetz 

spannen, das gezeigt hat, dass durch einen ver-

pflichtenden Nachweis der Sachkunde, eine ver-

pflichtende Kennzeichnungs- und Meldepflicht 

sowie eine verpflichtende Haftpflichtversicherung 

Präventionsmaßnahmen ergriffen werden konn-

ten, die den Schadenseintritt und die Gefährdung 

durch Hunde in Niedersachsen minimiert haben; 

auch weil der Vollzug eine rechtsverbindliche 

Handlungsgrundlage hat. 

Nun komme ich zu den übersandten Fragestel-

lungen. 

Die erste Frage bezog sich darauf, inwieweit bzw. 

auf welchem Weg eine Registrierungspflicht für 

exotische Tiere, also gebietsfremde Tiere, sicher-

gestellt werden kann. - Zunächst ist das, wie ich 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/07001-07500/18-07353.pdf
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ausgeführt habe, durch ein entsprechendes Ge-

setz, analog dem Niedersächsischen Hundege-

setz, möglich. Die technischen Voraussetzungen 

sind durch das niedersächsische Hunderegister 

bereits gegeben. Sie entsprechen sogar den Vor-

gaben des Onlinezugangsgesetzes. Zusätzlich 

empfehlen wir die verpflichtende Nutzung des 

EU-Heimtierausweises, mit dem nicht nur die 

Kennzeichnung und Beschreibung gewährleistet 

sind, sondern auch der Nachweis der Weitergabe 

ermöglicht wird und der auch eine medizinische 

Historie beinhaltet. Wichtig hierbei ist aber, dass 

der ausgefüllte Heimtierausweis den Status einer 

Urkunde hat. 

Zweitens. Wie kann eine finanzielle Absicherung, 

z. B. über kommunale Steuern, für die öffentliche 

Hand insbesondere bei langlebigen exotischen 

Tieren etabliert werden? - Das Erheben von 

Steuern hat neben der Generierung von Einnah-

men auch eine Lenkungs- und Steuerungsfunkti-

on. So ist ursprünglich ja auch die Hundesteuer 

entstanden, nämlich um Einfluss auf die Anzahl 

der Hunde in einer Gemeinde nehmen zu kön-

nen. 

Diesen Ansatz kann man auch für gebietsfremde 

Tierarten anwenden. Das bedingt aber eine Mel-

de- und Registrierungspflicht. Dazu ist einschrän-

kend zu bemerken, dass Steuern nicht zweckge-

bunden sind, sondern in den Gesamthaushalt ei-

ner Kommune einfließen. 

Weiterhin besteht die Möglichkeit, Abgaben für 

eine Gegenleistung, z. B. Gebühren im Rahmen 

einer Melde- und Registrierungspflicht, zu definie-

ren. 

Für den Ausgleich von Schäden, die ursächlich 

auf ein gehaltenes Tier zurückzuführen sind, ist 

für die Halter eine verpflichtende Haftpflichtversi-

cherung vorzusehen.  

Damit sind aber die Unterbringung und Versor-

gung gebietsfremder Arten, wenn diese amtlich 

untergebracht werden, nicht abgedeckt. Hier wäre 

eine verpflichtende Vorsorgeversicherung denk-

bar; zumindest für gebietsfremde Tierarten, die 

eine hohe Lebenserwartung aufweisen, z. B. 

Schildkröten oder Papageien. Ein solches Versi-

cherungsangebot ist aktuell nach unserer Kennt-

nis aber nicht verfügbar. 

Aus diesem Grund bringen wir den Gedanken der 

Hinterlegung einer Sicherheitsleistung im Sinne 

des Niedersächsischen Hinterlegungsgesetzes in 

die Beratungen ein. Für zu bestimmende gebiets-

fremde Tierarten mit einer entsprechend langen 

Lebenserwartung könnte ein Geldbetrag hinter-

legt werden, der dann bei Bedarf durch die zu-

ständige Behörde abgerufen sowie für die Unter-

bringung und Versorgung der betroffenen Tiere 

verwendet werden kann. 

Letztendlich erreicht man durch die Steuerung der 

Anforderungen an den Tierhalter und durch ein 

Haltungsverbot für bestimmte Tierarten, dass das 

Risiko einer amtlichen Verwahrung reduziert und 

dadurch eine finanzielle Entlastung der betroffe-

nen Behörden erreicht wird. 

Patrick Boncourt: Wie der Kollege Ruhnke 

schon erwähnt hat, ist beim Kauf exotischer 

Heimtiere die Herkunft häufig nicht nachvollzieh-

bar. Das gilt insbesondere dann, wenn das Tier 

über eine Tierbörse oder eine Verkaufsanzeige im 

Internet erworben und anschließend per Postver-

sand an den Käufer verschickt wird. Die Händler 

sind meist anonym, die Angaben hinsichtlich 

Nachzucht oder Wildfang können ebenso wie die 

Herkunftspapiere falsch sein oder fehlen. Die 

Frage, ob das Tier möglicherweise einen für 

Menschen relevanten Krankheitserreger in sich 

trägt, bleibt zum Zeitpunkt der Kaufhandlung völ-

lig offen.  

Auffällig werden bei behördlichen Importkontrollen 

nur solche Tiere, die entweder tierschutzwidrig 

transportiert werden oder die dank des Washing-

toner Artenschutzabkommens zwar geschützt 

sind, für die aber zum Zeitpunkt des Transports 

kein gültiger Herkunftsnachweis vorliegt. CITES 

gilt weltweit bei Experten als mächtiges Instru-

ment, wenn es um den nachhaltigen Handel mit 

Tieren geht. Die gleichen Experten kritisieren 

aber auch immer wieder, dass nur ein Bruchteil 

der bekannten Tier- und Pflanzenarten überhaupt 

in dem Abkommen gelistet ist. Lediglich 8 % der 

über 11 000 bekannten Reptilienarten finden sich 

dort wieder. Die restlichen 92 % dürfen aufgrund 

des fehlenden oder ungeregelten Status legal 

eingeführt und gehandelt werden. Dies gilt selbst 

dann, wenn die jeweilige Art im Herkunftsland 

außerhalb der EU geschützt ist und der Export 

von dort heraus illegal stattfindet.  

Dank dieser Rechtslücke ist die EU als der aktuell 

weltgrößte Umschlagsplatz für exotische Lebend-

tiere bekannt. Es fehlt also zwingend ein europäi-

sches Pendant zum US-amerikanischen Lacey 

Act, damit künftig auch solche Arten geschützt 
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werden können, für die die internationale CITES-

Bürokratie schlicht zu langsam ist. 

An dieser Stelle vielleicht noch ein Wort zu der 

Wirksamkeit solcher Regulierungen. Nachdem die 

EU aufgrund der Vogelgrippe 2005 ein Wildvoge-

limportverbot erlassen hatte, ist der Import von 

Wildvögeln um 90 % eingebrochen. Dies sind 

jährlich rund 1,1 Millionen Vögel, die seitdem 

nicht mehr eingeführt wurden und demzufolge 

auch kein unmittelbares Zoonoserisiko darstellen 

und letztlich auch nicht die Kapazitäten der Tier-

heime blockieren und entsprechende Kosten ver-

ursachen. 

Nun ist es leider so, dass es bei Krankheitserre-

gern mit Zoonosepotenzial keinen Unterschied 

macht, ob er von einem legal oder illegal gehan-

delten bzw. gehaltenen Tier auf den Menschen 

übertragen wird. Deshalb ist es nicht nur essenti-

ell, den Import von Wildtieren besser zu regulie-

ren und zu überwachen, sondern auch die Halte-

rinnen und Halter von legal gehandelten Heimtie-

ren müssen künftig stärker in die Pflicht genom-

men werden, da letztlich sie diejenigen sind, die 

die Nachfrage bestimmen und die auch die Ver-

antwortung für diese Tiere übernehmen. Natürlich 

gibt es Tierhalter, die sich dieses Hobby zur Le-

bensaufgabe gemacht haben, keine Kosten 

scheuen und die Tierhaltung nach bestem Wissen 

und Gewissen sehr sachkundig und sorgfältig be-

treiben. Das ist aber leider eher die Ausnahme als 

die Regel. 

Ein Großteil der Halterinnen und Halter fällt durch 

Nachlässigkeit oder Unwissenheit auf, nimmt an 

keiner Sachkundeschulung teil, schließt sich kei-

nem Verband an und verliert nach bereits relativ 

kurzer Zeit das Interesse an der Tierhaltung oder 

aber ist damit schlicht überfordert. Diese Tendenz 

wurde übrigens durch die bundesweit angelegte 

EXOPET-Studie bestätigt. 

Problematisch wird die Nachlässigkeit in der Tier-

haltung spätestens dann, wenn sie nicht nur das 

Tierwohl, sondern auch die Hygiene betrifft. Viele 

Krankheitserreger finden sich letztlich auch im Kot 

eines betroffenen Tieres wieder und gelangen so 

bei mangelhafter Hygiene in die unmittelbare 

Umwelt des Tierhalters. Die Übertragung erfolgt 

entweder über den direkten Kontakt oder in Form 

etwa eingeatmeter Staubpartikel, die sich aus ge-

trockneten Kotresten lösen können. 

Nicht umsonst tragen fachlich gut ausgebildete 

Tierpfleger bei ihrer täglichen Arbeit mit Papagei-

en, Primaten oder Reptilien Einweghandschuhe, 

Schuhüberzieher oder auch den mittlerweile all-

seits bekannten Mund-Nase-Schutz. Sie haben in 

ihrer Ausbildung gelernt und wissen, dass diese 

Vorkehrungen wirklich notwendig sind, um ihre 

eigene Gesundheit zu schützen. 

Wenn wir diese Maxime des beruflichen Um-

gangs mit Tieren auch auf jede Privatperson 

übertragen, die mit Tieren zu tun haben möchte, 

nämlich in Form verpflichtender hochwertiger 

Sachkundeschulungen, haben wir eine ganz we-

sentliche Variable bei der Übertragung von Krank-

heitserregern eliminiert, nämlich die Unwissen-

heit. 

Die deutschen Tierheime sind dankbar für jede 

politische Unterstützung, die sie bei der Unter-

bringung von ungewollten oder beschlagnahmten 

Heimtieren kriegen können. Dies gilt gerade auch 

bei sehr anspruchsvollen und langlebigen Wildtie-

ren. 

Die aktuelle Entwicklung rund um das Coronavi-

rus zeigt, dass nicht die Reaktion, sondern die 

Prävention das Gebot der Stunde sein sollte. 

Abg. Kerstin Liebelt (SPD): Ich habe eine Nach-

frage an Herrn Ruhnke. Gibt es bereits in anderen 

Bundesländern nicht nur eine Gefahrtierverord-

nung, sondern auch ein Gefahrtiergesetz, oder 

wäre das ganz neu, wenn wir so etwas in Nieder-

sachsen machen würden? 

Dieter Ruhnke: In Nordrhein-Westfalen gibt es 

ein Gifttiergesetz - kein Gefahrtiergesetz -, in dem 

es um gefährliche Tiere geht, die Gifte frei setzen 

und dergleichen. Ein Gefahrtiergesetz in dem 

Sinne gibt es noch nicht, sondern die Dinge wer-

den auf Verordnungsbasis geregelt, wie sie bis 

dato auch in Niedersachsen angewendet wird. 

Dem Vorschlag, ein Gefahrtiergesetz zu verab-

schieden, liegt der Gedanke zugrunde, dass man 

in einem Gesetz allgemein gültige Regelungen 

treffen kann, um dann mit der Verordnung detail-

liert, bezogen auf die jeweilige Tierart, Vorgaben 

zu machen, um damit dann den Vollzug zu er-

leichtern. 

Abg. Miriam Staudte (GRÜNE): Können Sie et-

was genauer erläutern, wie der Lacey Act in den 

USA funktioniert? 

Herr Ruhnke, Sie hatten vorgeschlagen, für Si-

cherheitsleistungen das Hinterlegungsgesetz zu 
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nutzen. Können Sie auch das noch etwas näher 

erläutern? 

In unseren interfraktionellen Beratungen haben 

wir gesagt, dass wir den finanziellen Aspekt bear-

beiten wollen. In der Frage, wie genau man das 

macht, sind wir alle offen. 

Patrick Boncourt: Wie ich bereits gesagt habe, 

ist CITES insofern problematisch, als extrem viele 

Arten und auch vor allem neu entdeckte Arten 

nicht geregelt sind. Im Durchschnitt werden pro 

Jahr etwa 150 neue Reptilienarten entdeckt, die 

dann relativ schnell größtenteils von Sammlern 

abgesammelt werden. Der Lacey Act setzt genau 

bei solchen Geschichten an, bei denen CITES 

versagt. Nach dem Lacey Act ist bei Arten, die in 

dem jeweiligen Herkunftsland geschützt sind, dort 

einem Schutzstatus unterliegen und demzufolge 

vielleicht sogar einem Exportverbot unterliegen, 

selbst wenn sie von CITES oder anderen Regula-

rien nicht erfasst sind, der Import in die USA nicht 

erlaubt. Der Import und der Wiederexport sowie 

der Handel mit solchen Tieren und Pflanzen sind 

verboten. Die EU funktioniert mittlerweile - so 

kann man durchaus sagen - als Legalisierungs-

maschine, weil hier diese Rechtslücke besteht. 

Tiere aus entsprechenden Herkunftsländern kom-

men erst einmal in die EU, werden über entspre-

chende Dokumente legalisiert und gehen dann in 

die USA, weil die USA über den Lacey Act versu-

chen, den unmittelbaren Transfer aus solchen 

Ländern zu unterbinden. Wenn die EU eine ähnli-

che Regelung treffen würde, hätte dies nicht nur 

innerhalb Europas, sondern auch auf die USA 

ganz massive Auswirkungen und würde den Im-

port ganz massiv reduzieren. 

Dieter Ruhnke: Vom Grundsatz handelt es sich 

beim Niedersächsischen Hinterlegungsgesetz um 

ein Gesetz, das die Hinterlegung von Ver-

mögungswerten regelt, wenn die Hinterlegung 

durch eine Behörde oder ein Gericht angeordnet 

worden ist.  

Der Vorteil wäre, dass nur ein Vermögensbetrag 

hinterlegt würde, der dann hinterher auf Antrag 

auf der Grundlage von Rechtsvorschriften oder 

auf Veranlassung des jeweiligen Antragstellers für 

die jeweilige Verwendung ausgezahlt würde. Da 

derzeit noch keine Vorsorgeversicherungen oder 

dergleichen angeboten werden, wäre es ein hilf-

reiches Instrument, zu regeln, dass für bestimmte 

Tierarten eine Sicherungsleistung erbracht wer-

den muss, auf die im Falle der amtlichen Verwah-

rung und Unterbringung eines solchen Tieres zu-

gegriffen werden kann.  

Bei der amtlichen Verwahrung oder Unterbrin-

gung geht es nicht nur um Fälle der Einziehung 

durch ein Veterinäramt, etwa weil das Tier 

schlecht gehalten worden ist, sondern eine amtli-

che Unterbringung kann sich auch dadurch erge-

ben, dass der jeweilige Halter - wegen eines Un-

fall, Pflegebedürftigkeit oder Tod und bei fehlen-

der Rechtsnachfolge - nicht mehr in der Lage ist, 

die Versorgung oder Unterbringung eines Tieres 

zu veranlassen. In solchen Fällen muss die 

Kommune aufgrund des NPOG in die Bresche 

springen und für die Versorgung und Unterbrin-

gung sorgen. 

Wenn entsprechende Vorsorge getroffen worden 

ist, kann die Belastung der jeweiligen Kommune 

minimiert werden, wenn ein entsprechender 

Geldbetrag, der entweder als Einmalbetrag ge-

zahlt wird oder auch angespart werden kann, zur 

Verfügung stünde, um die Verwahrung zu ge-

währleisten. 

 

Wildtier- und Artenschutzstation e. V. 

Anwesend: 

- Dr. Florian Brandes 

Schriftliche Stellungnahme: Vorlage 5 

Der Vortrag basierte auf einer Präsentation. Die 

einzelnen Darstellungen sind in den Text dieser 

Niederschrift eingebunden. Im Übrigen ist die 

Präsentation aus Gründen der besseren Lesbar-

keit dieser Niederschrift noch einmal als Anlage 1 

beigefügt. 

Dr. Florian Brandes: Ich freue mich, dass ich 

Ihnen einige praktische Beispiele für die Fälle 

zeigen kann, die wir in unserer täglichen Arbeit 

sehen, und dass ich Ihnen deutlich machen kann, 

welche Schlussfolgerungen wir daraus ziehen. 

Gestatten Sie mir einige Worte zu dem einleiten-

den Text des Antrages. Zum einen wird Bezug 

auf Exoten als nicht heimische Wildtierarten ge-

nommen. Aus unserer Sicht sollte die Exotenhal-

tung nicht von der übrigen Wildtierhaltung in Pri-

vathand getrennt werden. 
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Die Probleme, die sich aus tier- und artenschutz-

rechtlicher Sicht ergeben, sind weitgehend die-

selben. Außerdem ist eine klare Abgrenzung oft 

schwierig. Auch heimische Wildtiere werden in 

großer Zahl in Privathand gehalten. Als Beispiel 

für Reptilien nenne ich nur die Europäische 

Sumpfschildkröte, eine Schildkröte, die sehr häu-

fig z. B. in Gartenteichen gepflegt wird. Da fängt 

es schon an, schwierig mit der Abgrenzung zu 

werden. Obwohl es sich um eine heimische Art 

handelt, sind das genetisch keine Tiere deut-

schen Ursprungs, sondern Tiere etwa aus dem 

Mittelmeerraum oder vom Balkan. Es ist fraglich, 

ob man solche Tiere bei uns in der Natur auswil-

dern dürfte. Sind das einheimische Tiere?  

Das Gleiche trifft etwa auf die Rostgans zu. Die 

Rostgans ist eine Vogelart, bei der man fragen 

kann, ob sie noch Exot oder schon heimisch ist. 

Mittlerweile gibt es bei uns in Deutschland Brut-

vogelbestände. Die Abgrenzung ist häufig nicht 

einfach möglich. Schon deswegen würde ich 

grundsätzlich dafür plädieren, von „Wildtierhal-

tung“ zu sprechen und nicht nur von „Exotenhal-

tung“. 

In dem einleitenden Text des Antrages wird er-

wähnt, dass laut Umfrage des Deutschen Tier-

schutzbundes viele Tierheime nicht in der Lage 

seien, Exoten angemessen unterzubringen. 

 

Ich meine, die Unterbringung solcher Arten in 

großer Zahl flächendeckend in Tierheimen wäre 

nicht zielführend. Sie sehen, um welch breites Ar-

tenspektrum es geht. Es reicht bei den Wirbeltie-

ren von Amphibien über Reptilien, Vögel bis hin 

zu Säugern. Wir sprechen theoretisch von vielen 

Tausend Arten. Dafür sind Tierheime praktisch 

nicht eingerichtet. Das beginnt schon bei der 

Ausbildung der Tierpfleger.  

Wir haben auf der anderen Seite in Niedersach-

sen durch den Niedersächsischen Landesbetrieb 

für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 

anerkannte Betreuungsstationen, die auf die Auf-

nahme von Wildtieren und auch die Aufnahme 

sogenannter Exoten, also von Reptilien, Papa-

geien und anderen Arten, spezialisiert sind und 

solche Tiere auch von den Tierheimen überneh-

men. 

Diese Einrichtungen besitzen Erfahrungen bezüg-

lich der ganz unterschiedlichen Bedürfnisse die-

ser vielen verschiedenen Arten, verfügen über 

Quarantänemöglichkeiten sowie Zootierpfleger 

und haben auch Erfahrungen mit der Vermittlung 

der oft geschützten Arten in Zusammenarbeit mit 

dem NLWKN. Man kann etwa eine griechische 

Landschildkröte, die irgendwo gefunden wird, 

nicht an irgendeinen Privathalter weitergeben. 

Das verstieße gegen das Artenschutzrecht. Es ist 

wesentlich effektiver, die Unterbringung solcher 

Arten zentral in diesen spezialisierten Einrichtun-

gen zu belassen, als Tierheime flächendeckend 

entsprechend aufzurüsten.  

Ich möchte nicht auf alle Punkte des Antrages 

eingehen, sondern nur auf diejenigen, zu denen 

wir aus unserer praktischen Erfahrung etwas bei-

tragen können. 

Bei Nr. 2 des Antrages geht es um die Forschung 

zum Thema Zoonosen. 
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Wir haben in unserer Auffangstation täglich mit 

Zoonosen zu tun. Deshalb kann ich mit voller 

Überzeugung sagen: Forschung und Aufklärung 

der Bevölkerung im Bereich der Zoonosen sind 

sehr wichtig! 

Bei uns läuft derzeit gerade eine Doktorarbeit 

über die Verbreitung parasitär übertragener Zoo-

noseerreger beim Braunbrustigel in Niedersach-

sen, in Kooperation mit dem Parasitologischen 

Institut der Tierärztlichen Hochschule und geför-

dert durch die Grimminger Stiftung für Zoonosen-

forschung. 

In den Medien wird oft von einem Zusammen-

hang zwischen Exoten und Zoonosen berichtet. 

Die Zoonosen spielen bei Exoten aber gar nicht 

eine so große Rolle. 

 

In dem großen Themenkomplex der Zoonosen 

spielen Exoten eine eher untergeordnete Rolle. 

Tatsächlich dürften von Exoten keine größeren 

Zoonosengefahren ausgehen als von Haustieren 

wie Hunden und Katzen auch, zu denen die Hal-

ter in der Regel zudem einen sehr viel engeren 

Kontakt haben als jemand, der Schildkröten oder 

Schlangen pflegt. Daher ist bei Hunden und Kat-

zen die Übertragungsgefahr auch wesentlich hö-

her. Dies gilt insbesondere für Kinder, die intensi-

ven Kontakt zu einem Haustier haben. 

Es gibt viele Zoonosen, die etwa durch Lebens-

mittel oder die durch Vektoren übertragen wer-

den. 

Es gibt Zoonosen auch bei Exoten. Beispielswei-

se werden immer wieder Salmonellen bei Repti-

lien angesprochen. Sehr viele Reptilien haben in 

der Tat Salmonellen. Das sind aber nicht unbe-

dingt die Salmonellen, die besonders gefährlich 

für den Menschen sind. In der Praxis passiert da 

nicht besonders viel.  

Zur Psittakose gab es vor Jahren noch eine eige-

ne Verordnung. Diese hat man zurückgenommen, 

weil sie praktisch den Aufwand nicht wert war. 

Ein anderes Thema, das ich in diesem Zusam-

menhang aber ansprechen möchte, betrifft die 

Forschung im Bereich von Infektionskrankheiten 

bei Wildtieren allgemein. 

 

Als Beispiel nenne ich den „Salamanderfresser“, 

einen Pilz, der nach neuesten Erkenntnissen si-

cherlich durch den internationalen Amphibien-

handel aus Südostasien nach Europa einge-

schleppt worden ist. Solche Erkrankungen stellen 

eine große Gefahr für unsere heimische Tierwelt 

dar. In diesem Fall ist das besonders dramatisch 

beim Feuersalamander, bei dem wir große Be-

standseinbrüche zu verzeichnen haben. Der Pilz 

breitet sich weiter aus. Neben dem Feuersala-

mander sind auch andere Schwanzlurche bzw. 

Molche und ähnliche Amphibien betroffen. Auf je-

den Fall sollte man Maßnahmen zum Schutz un-

serer heimischen Tierwelt ergreifen. 

Ich hatte Ihnen in den Anhängen zu meiner 

schriftlichen Stellungnahme ein Beispiel geliefert. 

Mittlerweile gibt es durch Experten ausgearbeitete 

Empfehlungen zum Import lebender Amphibien, 

die insbesondere auch wegen des Salamander-

fressers entwickelt wurden. 

Solche Empfehlungen umzusetzen, ist wahr-

scheinlich Sache des Bundes. Solche Quarantä-

nebestimmungen wären ein guter Weg nicht nur 

zum Schutz der einheimischen Tierwelt, sondern 

auch um den - so möchte ich das einmal ausdrü-

cken - unqualifizierten Handel etwas einzudäm-

men. 

2007, als die Wildvogelimporte verboten wurden, 

hat sich gezeigt, dass damit ein großer Teil des 

Vogelhandels weggebrochen ist. Die EU-Verord-

nung wurde damals zum Schutz vor der Ein-
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schleppung der aviären Influenza erlassen. Das 

hatte also überhaupt nichts mit Tierschutz und 

Handel zu tun. Es hatte aber durchaus positive 

Nebeneffekte, nämlich den Effekt, dass ein gro-

ßer Teil des unkontrollierten Handels weggebro-

chen ist. Es kommen nur noch sehr wenige Wild-

vögel - über entsprechend strenge Quarantäne - 

nach Europa. Ich könnte mir vorstellen, dass die 

Umsetzung solcher Empfehlungen hinsichtlich 

des Imports lebender Amphibien einen ähnlichen 

Effekt hätte. 

 

Die Forderung unter Nr. 4 des Antrages nach ei-

ner Beratungspflicht durch den Zoohandel wurde 

vorhin schon angesprochen. 

 

Ich hatte Ihnen als Anlage eine nicht repräsenta-

tive kleine Umfrage mitgeschickt. Das Thema 

wurde auch in der EXOPET-Studie behandelt. Ich 

bin der Meinung, dass die seit 2014 existierende 

Beratungspflicht effektiv nicht viel gebracht hat 

Sie wurde eingeführt, um die Sachkunde der Hal-

ter zu verbessern. Die Tierkäufer sollten im Han-

del eine ordentliche Beratung erhalten. Ich denke, 

das hat nicht viel gebracht, und ich mache mir 

auch für die Zukunft keine allzu großen Hoffnun-

gen. Natürlich wäre es nicht verkehrt, die Umset-

zung der Beratungspflicht bundeseinheitlich zu 

gestalten. Aber allzu viel wird das gleichwohl nicht 

bringen. 

Auf die Niedersächsische Gefahrtierverordnung 

möchte ich etwas näher eingehen. Entwürfe für 

eine neue Fassung der Niedersächsischen Ge-

fahrtierverordnung bestehen mindestens seit dem 

Jahr 2006. Irgendwann um die Zeit herum habe 

ich die erste Stellungnahme dazu verfasst.  

 

In dem Antrag wird die Aufnahme einer Kenn-

zeichnungspflicht für Gefahrtiere gefordert. Eine 

solche Kennzeichnungspflicht ist in den Entwür-

fen bereits enthalten. Das wird kommen, wenn 

diese Entwürfe denn irgendwann mal umgesetzt 

werden. Auch meiner Ansicht nach ist das eine 

wichtige und gute Sache.  

Allerdings muss man darauf hinweisen, dass der 

Kennzeichnung solcher Exoten Grenzen gesetzt 

sind. Betrachten Sie die Kobra auf dem linken 

Bild. Sie hat eine Größe, bei der sie gut gekenn-

zeichnet werden kann. Bei dem Skorpion auf dem 

rechten Bild hingegen ist eine dauerhafte Kenn-

zeichnung nicht möglich. Man muss immer im 

Hinterkopf haben, dass es für die Kennzeichnung 

Grenzen gibt. Das gilt dann natürlich auch für die 

entsprechenden Registrierungspflichten. Ohne 

Kennzeichnung machen sie wenig Sinn.  

Bei dem Mann, der die Kobra auf dem linken Bild 

am Schwanz hält, handelt es sich um einen Feu-

erwehrmann der Tierrettung Bad Oeynhausen, 

der den Umgang mit Giftschlangen im Rahmen 

einer Gefahrtiersachkunde trainiert, die wir im 

vergangenen Jahr bei uns in der Wildtierstation 

angeboten haben.  

Bei dem Skorpion auf dem rechten Bild handelt 

es sich um ein Fundtier. Er wurde in der Gemü-

seabteilung eines EDEKA-Handels gefunden. Er 

wurde vermutlich mit Obst, das aus Israel kam, 

eingeschleppt. Es handelt sich um eine Art, die in 

Nordafrika bzw. im arabischen Raum jedes Jahr 

einige Todesfälle verursacht. Auch auf solchen 
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Wegen kommen Gefahrtiere zu uns nach 

Deutschland.  

Ferner wird in dem Antrag gefordert, die Liste der 

Gefahrtiere auf Vollständigkeit zu überprüfen.  

 

Es ist völlig richtig: Natürlich muss man auf Voll-

ständigkeit achten. Auf der anderen Seite möchte 

ich dringend darum bitten, dass man die Liste der 

Gefahrtiere auch auf Relevanz überprüft. In den 

Entwürfen, die ich gesehen habe, standen - dies 

nur als Beispiel - alle Vogelspinnen, die gesamte 

Familie der Theraphosidae. Derzeit gibt es davon 

insgesamt 147 Gattungen und 984 Arten. Auch 

hier werden regelmäßig neue Arten beschrieben. 

Von diesen knapp 1 000 Vogelspinnenarten sind 

nur ganz wenige für den Menschen relevant giftig. 

Das heißt, es kommt zwar zu Vergiftungserschei-

nungen, aber praktisch nicht zu Todesfällen. Alle 

anderen sind völlig harmlos.  

Was würde passieren, wenn man alle diese Arten 

listen würde? Man würde entweder einen riesigen 

Verwaltungsaufwand verursachen, wenn alle Hal-

ter solcher Vogelspinnen - das sind in Nieder-

sachsen einige Tausend - Ausnahmegenehmi-

gungen beantragen würden. Ich vermute aber, 

dass sie das nicht tun werden, womit diese einige 

Tausend Vogelspinnenhalter in die Illegalität ab-

rutschen würden. Das würde bedeuten, dass bei 

jeder Kontrolle, bei der eine Vogelspinne auf-

taucht, diese beschlagnahmt werden müsste. 

Diese Tiere kämen dann zu uns in die Auffangsta-

tion. Ich will die aber nicht alle haben! Einen sol-

chen Aufwand kann man sich ersparen.  

Dasselbe gilt für die Boa constrictor. Das ist die 

Schlange, die auf dem rechten Bild abgebildet ist. 

Sie kann zwar eine Länge von 3 m oder mehr er-

reichen. In der Praxis sieht man allerdings sehr 

selten Tiere dieser Größe. Als Gefahrtier tritt sie 

nicht in Erscheinung. Sie ist also irrelevant.  

Auch von diesen Tieren - so schätze ich - gibt es 

in Niedersachsen einige Tausend. Auch diese 

Tausende von Tieren würden die Halter nicht als 

Gefahrtiere anmelden, oder aber die Behörden 

hätten viel zu tun, um Ausnahmegenehmigungen 

zu erteilen. Auch diese Tiere würden bei uns in 

der Aufnahmestation landen, und auch diese Tie-

re könnten wir nicht alle unterbringen. 

Deshalb meine Bitte, auf die Relevanz zu achten.  

Nun zu ein paar weiteren Punkten, die ich mir 

wünschen würde, um die Niedersächsische Ge-

fahrtierverordnung zu verbessern.  

Dabei geht es zum einen darum, die Zuständig-

keit im Vollzug zu vereinheitlichen. Wir haben 

heute die Situation, dass in einem Landkreis das 

Veterinäramt, in einem anderen Landkreis die un-

tere Naturschutzbehörde und in einem weiteren 

Landkreis das Ordnungsamt zuständig ist. Wäh-

rend die Veterinärbehörde und die Naturschutz-

behörde zumindest ein wenig mit Tieren zu tun 

haben, hat das Ordnungsamt sonst garantiert 

nichts mit Tieren zu tun. Dort fehlt die Fachkom-

petenz völlig. Zudem fehlen die Schnittstellen 

zwischen den Kreisen, wenn die Dinge von Land-

kreis zu Landkreis so unterschiedlich geregelt 

werden. Hier müsste innerhalb Niedersachsens 

dringend eine Vereinheitlichung vorgenommen 

werden, um auch eine einheitliche Umsetzung zu 

gewährleisten.  

 

Den Kaiman, den Sie in der Darstellung sehen, 

haben wir in Hannover aus einer Drei-Zimmer-

Etagenwohnung holt. Er wurde - original - in der 

Badewanne gehalten. Wir stoßen in solchen Fäl-

len auf unterschiedliche Rechtsbereiche. Natür-

lich liegt in diesem Fall ein Verstoß gegen die Ge-

fahrtierverordnung vor, aber auch ein Verstoß ge-

gen das Tierschutzgesetz sowie ein Verstoß ge-

gen das Artenschutzrecht.  
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Es wäre wichtig, die Zuständigkeit für Gefahrtiere 

einer Behörde fest zuzuordnen, die sich dann mit 

solchen Fällen mit dem entsprechenden Wissen 

auseinandersetzen und auch Erfahrungen sam-

meln kann.  

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Gültigkeit auch 

für die gewerbliche Haltung. Warum das?  

 

Ich habe Ihnen Bilder aus einem niedersächsi-

schen sogenannten Zoofachbetrieb mitgebracht, 

aus dem frei zugänglichen Verkaufsraum eines 

Reptilienhändlers. Sie sehen Terrarien, die kom-

plett ungesichert sind. Darin befinden sich Kob-

ras, Klapperschlangen und Kupferköpfe in Terra-

rien, die nicht verschlossen sind; in sogenannter 

Reckhaltung - dabei handelt es sich um eine Art 

Schubladensystem, bei dem man die Schubladen 

einfach herausziehen kann -, bunt durcheinan-

dergemischt mit ungefährlichen Schlangen. 

Warum kann so etwas passieren? Der Handel ist 

in der Niedersächsischen Gefahrtierverordnung 

nicht erfasst, und die Händler denken, dass das 

für sie alles nicht gilt. Ich habe einige Auszüge 

aus der Gefahrtierverordnung abgedruckt. Darin 

steht nur, dass es verboten ist, nicht gewerblich 

Giftschlangen zu halten. Die nicht gewerbliche 

Haltung bedarf der Genehmigung. Daraus schlie-

ßen die Händler, dass das alles für sie nicht gilt. 

Das muss dringend mit aufgenommen werden. 

Vorhin wurde schon die Konkretisierung der Vo-

raussetzungen für Ausnahmegenehmigungen in 

der Verordnung angesprochen. Wir haben in die-

sem Zusammenhang schon „lustige“ Sachen er-

lebt. Bislang wird die Ausstellung solcher Ge-

nehmigungen sehr unterschiedlich gehandhabt. 

Das reicht von Genehmigungen komplett ohne 

Auflagen bis hin zu der vollständigen Ablehnung 

einer Gefahrtierhaltung in einzelnen Landkreisen.  

 

Hier müsste dringend zusätzlich zur Gefahrtier-

verordnung - in Anlagen oder wie auch immer - 

klar geregelt werden, wie eine Ausnahmegeneh-

migung zu gestalten ist.  

 

Auf der Folie ist eine Giftschlange abgebildet, die 

wir ebenfalls hier in Hannover aus einer Etagen-

wohnung geholt haben. Dabei handelt es sich um 

einen Kupferkopf, um eine Art, die aus Nordame-

rika stammt. Der Halter war verstorben. Die 

Schlange befand sich in einem Terrarium im 

Schlafzimmer des Halters. Ich habe bei den Be-

hörden nachgefragt, ob das bekannt gewesen 

sei, ob das genehmigt gewesen sei. Die Antwort 

war: Ja. - Ich habe mir die Genehmigung dann 

mal angeschaut. In ihr stand nichts weiter, als 

dass der Betreffende diesen Kupferkopf bzw. 

Klapperschlangen halten darf; ohne jegliche Auf-

lagen. - Das geht so natürlich nicht. Es macht 

keinen Sinn, wenn man etwa in einem Schlaf-

zimmer völlig frei zugängliche Terrarien, nicht 

verschlossen, ohne Sicherheitsvorkehrungen - 

darauf möchte ich hier nicht näher eingehen -, 

herumstehen hat. Das muss natürlich vernünftig 

gehandhabt werden und bedarf einer einheitli-

chen Umsetzung durch die zuständigen Behör-

den.  

Auf jeden Fall bin ich auch für die Einführung ei-

ner Meldepflicht. Die Meldepflicht für Gefahrtiere 

sollte zentral geregelt werden. Sie sollte nicht von 

Kreis zu Kreis unterschiedlich - ohne Schnittstelle 

und ohne Nachverfolgbarkeit - gehandhabt wer-

den. Das sollte zentral für Niedersachsen geregelt 

werden. Das kann z. B. in Form einer zentralen 

Datenbank geschehen, auf die alle Landkreise 

Zugriff haben, um nachvollziehen zu können, wo-

her Tiere kommen oder wohin sie gehen. 

Der Verkauf von Gefahrtieren sollte nur nach Vor-

lage einer Haltegenehmigung durch den Käufer 

erfolgen dürfen.  
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Das sind Punkte, die meines Erachtens aufge-

nommen werden sollten.  

Ideal wäre eine landesweit zentrale Zuständigkeit 

für Gefahrtiere, womit dann auch entsprechende 

Fachkompetenz geschaffen werden könnte. Das 

ist in den vielen Kreisen nicht möglich. Ich halte 

es für illusorisch, dass es in jedem Kreis einen 

Experten für Gefahrtiere gibt. Ähnlich wie für die 

Zuständigkeit für die Meldepflicht in Niedersach-

sen wäre auch eine zentrale Zuständigkeit für die 

Meldung von Gefahrtieren und die Überprüfung 

von Gefahrtierhaltungen von Vorteil. 

In den Nrn. 6 und 7 des Antrages geht es um den 

Sachkundenachweis.  

 

Sachkunde halte ich für ein ganz zentrales The-

ma, um für den Tierschutz Verbesserungen zu 

schaffen. Sachkunde wird vom Halter ohnehin - 

sowohl in § 2 des Tierschutzgesetzes als auch in 

§ 7 des Bundes-Naturschutzgesetzes - gefordert. 

Leider wird aber bislang auf die generelle Nach-

weispflicht verzichtet und die Sachkunde nur im 

Zweifel überprüft.   

 

  

Um eine wirkliche Verbesserung für den Tier-

schutz zu erreichen, sollte der Sachkundenach-

weis verpflichtend für alle Wildtierhaltungen ein-

geführt werden. Er sollte zur Voraussetzung für 

den Erwerb eines Tieres gemacht werden. 

 

Zu der in Nr. 8 geforderten Positivliste kann ich 

nur sagen, dass ich die Einführung einer Positiv-

liste aus Sicht des Tierschutzes für kontraproduk-

tiv halte.  

 

Auf einer Positivliste würden genau die Tiere ste-

hen, die sich bei uns in den Auffangstationen an-

sammeln. Als Beispiele habe ich nur einmal den 

Leopardgecko, die Kornnatter, den Königspython, 

Bartagamen, griechische Landschildkröten ge-

nannt. Das sind wenige Tierarten, die aber in den 

Auffangstationen gewissermaßen gestapelt wer-

den. Das sind Tiere, die sich Laien anschaffen 

und die dann dem Tierschutz nachher Probleme 

machen.  

Würde man die Sachkunde zur Voraussetzung für 

den Verkauf machen, gäbe es keine Spontankäu-

fe durch Laien mehr.  

Die anspruchsvollen hochpreisigen Arten werden 

ganz überwiegend von sachkundigen Personen 
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gepflegt und tauchen sehr selten in Auffangstati-

onen auf.  

 

Wenn überhaupt, geht es um Verstöße gegen 

das Artenschutzrecht. Die Tiere kommen aber 

nicht zu uns aufgrund von Tierschutzproblemen. 

Wir haben es hier mit seltenen Arten wie dem In-

donesischen Python oder der Madagassischen 

Spinnenschildkröte zu tun. Solche Tiere sehen wir 

eher selten. Wir bekommen sie vielleicht aus Ar-

tenschutzgründen, während wir die gewöhnlichen 

Arten, die dann auf einer Positivliste stünden, zu-

hauf haben. 

Unter Nr. 12 geht es um die finanzielle Absiche-

rung sowie die Kosten der Auffangstationen.  

 

Es gibt eine Förderung durch das Land, abgewi-

ckelt über den NLWKN. Die Mittel kommen vom 

MU. Damit sind die gesamten Artenschutzfälle, 

mit denen wir zu tun haben, finanziell abgesichert. 

Nicht finanziell abgesichert sind die Tierschutzfäl-

le, mit denen wir reihenweise zu tun haben. Ge-

fühlt haben wir mehr Tierschutzfälle als Arten-

schutzfälle.  

Im Zusammenhang mit den Tierschutzfällen ha-

ben wir häufiger Probleme mit den zuständigen 

Behörden, ob dies nun Veterinärämter, Ord-

nungsämter oder andere Behörden sind, bezüg-

lich der Kostenübernahme. 

 

Aus meiner Sicht wäre eine Förderung der Auf-

fangstationen aus Tierschutzmitteln sinnvoll, da-

mit sie den Ämtern ohne große Probleme die Tie-

re abnehmen können und die Kosten dafür ge-

deckt werden. 

Abg. Anette Meyer zu Strohen (CDU): Es wird 

viel von einem Sachkundenachweis gesprochen. 

Was verstehen Sie unter „Sachkundenachweis“? 

Was müsste z. B. ein Mensch machen, der einen 

Python oder einen Waran halten will? 

Dr. Florian Brandes: Es gibt schon einige Model-

le für solche Sachkundenachweise. Es gibt sie im 

Bereich der Aquaristik, der Reptilienhaltung und 

der Vogelhaltung. Wir bieten Sachkundekurse et-

wa im Bereich der Terraristik an. In diesem Rah-

men kann eine Privatperson eine eintägige Schu-

lung machen und muss im Anschluss auch einen 

Test ablegen. Das kostet ein paar Euro, ist aber 

zu machen. Für alle, die sich damit ernsthaft be-

schäftigen wollen, ist das kein Proble 

Allerdings setzt die Pflicht zu einem solchen 

Sachkundenachweis eine gewisse Hürde. Es be-

steht ein gewisser Aufwand sowohl zeitlicher als 

auch finanzieller Art, bevor man sich ein solches 

Tier - in diesem Fall ein Reptil - anschaffen darf. 

Diese Hürde würden ganz viele Menschen, die 

das nicht ernsthaft betreiben wollen, nicht auf sich 

nehmen.  

Es gibt andere Beispiele, wie etwa den Falkner-

schein. Der Falknerschein ist eine sehr effektive 

Methode zur Regelung der Haltung von heimi-

schen Greifvögeln. Wir haben in diesem Bereich 

praktisch keine Tierschutzprobleme, weil man ei-

nen sehr hohen Aufwand betreiben muss, bevor 

man überhaupt einheimische Greifvögel halten 

darf.  
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Es gibt einige Beispiele für Angebote, die von 

Verbänden schon freiwillig unterbreitet werden. 

Bislang wird aber auf Freiwilligkeit abgestellt. Es 

besteht keine Verpflichtung. 

Abg. Kerstin Liebelt (SPD): Habe ich das richtig 

verstanden, dass die Gefahrtierverordnung nicht 

für Händler gilt? 

Dr. Florian Brandes: Richtig! 

Abg. Kerstin Liebelt (SPD): Wenn ich also 

Schlangen halten möchte, mache ich einen La-

den auf, und dann darf ich diese Tiere halten? 

Dr. Florian Brandes: So ist das in Niedersach-

sen bislang geregelt. 

Abg. Kerstin Liebelt (SPD): Wenn ich ein Ge-

fahrtier kaufen will, dann gilt die Verordnung, 

aber, wenn ich es verkaufe, gilt sie nicht? 

Dr. Florian Brandes: Der Händler muss auch 

nicht überprüfen, ob der Käufer eine Genehmi-

gung zur Haltung dieses Tieres hat. Nirgendwo 

wird registriert, dass er das Tier an diesen Men-

schen verkauft hat. Ich denke, der Handel muss 

hier auf jeden Fall in die Pflicht genommen wer-

den. 

Abg. Miriam Staudte (GRÜNE): Müssten, was 

den Sachkundenachweis angeht, neue Kapazitä-

ten geschaffen werden? Ich stelle mir das so vor, 

dass man dafür Schulungsräume braucht. Wären 

Räumlichkeiten bei den Tierauffangstationen in 

ausreichendem Maß vorhanden? 

Dr. Florian Brandes: Es gibt Verbände wie den 

BNA, den DGHT und den VDA, die bereits Sach-

kundenachweise anbieten. Man müsste regeln, 

ob sie den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. 

Wenn der Sachkundenachweis zur Pflicht wird, 

müssten die Kapazitäten möglicherweise ausge-

baut werden. Wahrscheinlich könnten auch noch 

an anderen Standorten Schulungszentren ge-

schaffen werden. Zumindest gibt es aber eine 

Grundlage, auf der ziemlich schnell aufgebaut 

werden kann. 

 

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 

Anwesend: 

- Prof. Dr. Michael Fehr 

Schriftliche Stellungnahme: Vorlage 1 

Prof. Dr. Michael Fehr: Ich kann eigentlich nur 

die Ausführungen des Kollegen Brandes und sei-

ne Forderungen voll umfänglich unterstützen. 

Was er dargelegt hat, entspricht unseren Erfah-

rungen.  

Ich bin in der Klinik tätig, also eher in der tierärzt-

lichen Versorgung dieser Tiere. An der Tierärztli-

chen Hochschule gibt es die Klinik für Heimtiere, 

Reptilien und Vögel erst seit etwa 15 Jahren. Ich 

bin damals zum Direktor dieser Klinik berufen 

worden, weil sich die Anzahl dieser Tiere in der 

Versorgung, die die Tierärzte in der Praxis leisten 

müssen, anteilmäßig am Gesamtaufkommen in 

einer Praxis erheblich gesteigert hat. 

Für die Ausbildung der Studierenden ist es wich-

tig, dass auch diese Tierarten im Curriculum vor-

kommen. Der Senat der Hochschule hat sich da-

mals auf meine Initiative hin zu der Gründung ei-

ner neuen Klinik durchgerungen, die sich speziell 

mit der Behandlung dieser Tiere befasst, damit 

eine entsprechende Ausbildung der Studierenden 

möglich ist. 

Die Punkte, die Herr Brandes angeführt hat, kann 

ich voll und ganz unterstützen. Alles, was er ge-

nannt hat, was den Umgang mit Gefahrtieren und 

die Notwendigkeit einer Kennzeichnungspflicht 

anbelangt, kann ich voll unterstützen. 

Wir haben es mit drei großen Gruppen zu tun, mit 

Kleinsäugern, Reptilen und Vögeln. 

Wenn ich unsere Erfahrungen zusammenfasse, 

zeigt sich anhand der Zahlen, die uns vorliegen, 

dass haltungs- und fütterungsbedingte Erkran-

kungen insbesondere bei Amphibien und Repti-

lien sowie auch bei Vögeln bei etwa 10 bis 20 % 

der vorgestellten Patienten vorkommen. Es gibt 

Fehler in der Haltung, weil Tierbesitzer nicht ent-

sprechend informiert sind, weil sie nicht wissen, 

wie die Haltung gestaltet sein muss, wie der Käfig 

beschaffen sein muss. Sie sind nicht umfassend 

informiert, was die Fütterung anbelangt. Aufgrund 

von Mangelsituationen entstehen dann bei den 

Tieren Erkrankungen, die dazu führen, dass die 

Tiere dann bei uns vorgestellt werden. 
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Bei den Reptilien und Amphibien liegt der Pro-

zentsatz am höchsten. Bei Schildkröten liegt er 

bei etwa 20 %, gefolgt von den Echsen. Etwa 10 

bis 15 % aller vorgestellten Echsen zeigen Ver-

änderungen, die meistens bedingt sind durch 

Fehler im Bereich der Fütterung, weil die Mineral-

stoffversorgung nicht optimal ist, sodass Kno-

chenerkrankungen entstehen, oder aufgrund von 

Haltungsfehlern, etwa weil die Terrarien mit Lam-

pen ausgestattet sind, die ein falsches Lichtre-

gime verursachen usw. Es gibt viele Gründe, aus 

denen aus meiner Sicht ein Bedarf besteht zu 

verlangen, dass vor dem Kauf eines Tieres eine 

entsprechende Sachkunde nachgewiesen werden 

muss. 

Das Ganze betrifft auch den Zoofachhandel, und 

zwar nicht nur Reptilien, sondern auch Vögel. 

Im Bereich der Vogelhaltung beträgt der Anteil 

von Sittichen und Papageien knapp 50 %. An ers-

ter Stelle steht der Wellensittich. Es gibt viele Pa-

pageien- oder Sittichhalter, die ihre Tiere mit Er-

krankungen vorstellen, die sich im Knochensys-

tem manifestieren. Die Knochen werden nicht 

entsprechend mineralisiert, weil ein Kalziumman-

gel vorliegt. Dadurch können leicht Frakturen oder 

Verbiegungen entstehen, ähnlich wie wir dies von 

Mangelsituationen bei Menschen kennen. Die 

Rachitis ist Ihnen vielleicht ein Begriff. 

Wenn ich das Ganze zusammenfasse, möchte 

ich betonen, dass ich im Prinzip das fordere, was 

auch der Kollege Brandes gefordert hat. Ich sehe 

die Notwendigkeit, einen Sach- und Fachkun-

denachweis und insbesondere eine Kennzeich-

nungspflicht zu fordern. Es gibt verschiedene Ar-

ten der Kennzeichnung. Sie kennen die Kenn-

zeichnung mittels Chip und auch die fotografische 

Darstellung. Alles das sind Maßnahmen, um eine 

Identifizierung eines Tieres zu ermöglichen. Jeder 

hat heute ein Handy und kann Fotos von seinem 

Tier im Zeitverlauf der Haltung machen, etwa 

wenn sich eine Änderung der Größenverhältnisse 

einstellen sollte. 

Mit der Forderung nach einer Kennzeichnung ist 

die Forderung einer zentralen Erfassung verbun-

den. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der zu-

mindest deutschlandweit und besser vielleicht so-

gar europaweit angegangen werden müsste. Wir 

wissen, dass für Hunde eine Kennzeichnungs-

pflicht besteht. Aber auch da gibt es kein zentra-

les Register. Auch für Katzen besteht noch keine 

Verpflichtung. Katzen sollten in die Verordnung 

einbezogen werden. Geschaffen werden sollte 

eine zentrale Stelle, die die Kennzeichnungen ar-

chiviert, damit für den Fall, dass Tiere entlaufen 

sind, verloren gegangen sind oder illegal im Han-

del auftauchen, die Möglichkeit besteht, eine 

Rückverfolgung durchzuführen, um vielleicht den 

Vorbesitzer ermitteln zu können. 

Abg. Anette Meyer zu Strohen (CDU): Befassen 

Sie sich an der Tierärztlichen Hochschule auch 

mit der Zoonosenforschung? Können Sie dazu 

noch ein paar Sätze sagen? 

Prof. Dr. Michael Fehr: Zoonoseforschung ist bei 

uns ein großer Bereich. Sie kennen sicherlich das 

RIZ, das sich derzeit insbesondere mit der CO-

VID-Problematik befasst. Zoonosen haben - auch 

darauf hat Herr Brandes bereits hingewiesen - bei 

Exoten nicht so die Bedeutung wie bei anderen 

Tierarten. Pilzerkrankungen, die auf den Men-

schen übergehen, Salmonellose, Tuberkulose, 

Paratuberkulose - das sind die Haupterreger, die 

von Tieren auf Menschen übertragen werden 

können. Das spielt im Bereich der Exoten keine 

sonderlich große Rolle. 

Von Bedeutung sind andere Tiere, auch Wildtiere, 

wie etwa der Igel. 

 

Verband Deutscher Vereine für Aquarien- und 

Terrarienkunde (VDA) e. V. 

Schriftliche Stellungnahme: Vorlage 4 

Der Vortrag basierte auf einer Präsentation. Ein-

zelnen Darstellungen sind in den Text dieser Nie-

derschrift eingebunden. Im Übrigen ist die Prä-

sentation aus Gründen der besseren Lesbarkeit 

dieser Niederschrift noch einmal als Anlage 2 

beigefügt. 

 

Anwesend: 

- Kathrin Glaw 

- Dieter Untergasser 

Dieter Untergasser: Ich leite die Sachkunde für 

den VDA, für den Verband Deutscher Vereine für 

Aquarien- und Terrarienkunde. Wir haben die 

Sachkundeangebote seit den 90er-Jahren fix und 

fertig stehen. Wir haben damals begonnen, um 

die Kompetenz unserer Mitglieder zu beweisen, 

indem diese eine Prüfung zu den Tieren, die sie 

halten, abgelegt haben. Sie bekommen dafür ei-
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nen Ausweis. Die Sachkunde wurde dann auf 

§ 11 des Tierschutzgesetzes für den Zoofach-

handel erweitert. Auch das machen wir seit den 

90er-Jahren. Ich leite die Ausbildung. Wenn Sie 

Fragen haben, können Sie sich gern jederzeit an 

mich wenden. Wir haben Sachkundezentren in 

Deutschland. Wir können das jederzeit bundes-

weit ausweiten; ebenso wie der BNA und die 

DGHT. 

Kathrin Glaw: Unsere Mitglieder halten fast aus-

schließlich Exoten. Das gilt sowohl für die DGHT, 

bei der ich Mitglied bin, als auch für den VDA. 

Uns stellt sich die Frage, auf welcher rechtlichen 

Grundlage ein Tier als Exot definiert wird. Für 

Verbote, die immer wieder gefordert werden, gilt 

das Gleiche. Man muss sich darüber im Klaren 

sein, warum man etwas verbieten will. Die Tier-

gruppen bereiten im Durchschnitt keineswegs 

größere Probleme als andere Tiergruppen. 

Wie definiere ich Exoten? Mache ich das, wie im 

Falle von invasiven Arten, mit der Festlegung auf 

das Jahr 1492 oder auf ein früheres Jahr? Viele 

Tiere bei uns sind eigentlich Exoten. Kaninchen 

etwa stammen ursprünglich von der Iberischen 

Halbinsel. Oder denken Sie an die Meerschwein-

chen. Können wir „Exot“ an Zuchtformen oder 

Farbmorphen festmachen?  

Können wir das an der Zahl der Halter festma-

chen? Machen wir das an der Sachkunde und 

dem Umfang der zur Verfügung stehenden Litera-

tur fest? Da stehen unsere Verbände ganz weit 

vorn.  

Oder geht es um das emotionale Empfinden, geht 

es darum, dass ich eine Schlange oder eine 

Spinne nicht mag, während ich vielleicht Kanin-

chen total niedlich finde? Wo setzt man an? Bei 

der Anzahl der Kampagnen von Verbänden, die 

immer wieder gegen Exoten schießen, oder bei 

der Anzahl wissenschaftlich fundierter Studien, 

die zum Teil auch von Verbänden mit herausge-

geben werden? 

Ich möchte Ihnen nun einige Poster zeigen, die 

ich aus dem Internet gezogen habe und bei de-

nen es um die Frage geht, was wir als „Exoten“ 

definieren. 

 

Nehmen Sie das große Mittelposter mit Schlan-

gen. Abgebildet sind dort Exemplare einer einzi-

gen Art in vielfältigen Farbmorphen, die es inzwi-

schen in der Heimtierhaltung gibt. Viele Men-

schen begeistern sich dafür, einen Python in ei-

ner bestimmten Farbform zu haben. Ob man das 

nun alles begrüßt oder nicht, ist eine rein emotio-

nale Frage. 

Auf der rechten Seite sehen Sie Diskusfische, die 

in vielfältigen Farbformen gezüchtet und gehalten 

werden. Auf dem oben rechts abgebildeten Pos-

ter sehen Sie Malawi-Buntbarsche. Das sind un-

terschiedliche Arten und unterschiedliche Ausfüh-

rungen, wobei es auch Kreuzungen gibt, die un-

glaublich farbenprächtig und bunt sein können. 

Was ist ein Exot? Ein Guppy, ein Goldfisch, ein 

Schwertträger? 

Einer solchen Definition bedarf es eigentlich nicht, 

weil jedes einzelne Tier unter den Tierschutz fällt. 

Dabei ist es egal, um welche Farbmorphe es sich 

handelt, ob es sich um ein Wildtier handelt oder 

nicht. Tierschutz kann nicht an Farbe oder Form 

festgemacht werden. 

EU-weit gibt es etwa 500 Millionen Heimtiere, in 

Deutschland 15 Millionen Katzen-, 10 Millionen 

Hunde- und ungefähr 5 Millionen Exotenhalter. 

Exotenhalter halten in der Regel nicht nur ein 

Tier. In einem Aquarium schwimmt selten ein 

Fisch allein, und in einem Terrarium werden meis-

tens fünf bis zehn Frösche gehalten, wenn man 

sie denn in Gruppen halten muss. 

Sind Exoten grundsätzlich nur Wirbeltiere, oder 

gelten auch Wirbellose als Exoten? Es gibt eine 

riesige Community an Insektenhaltern oder an 

Haltern von Spinnentieren. 

Ab wann gilt ein Tier als domestiziert? Auch unter 

den Exoten gibt es Tiere, die noch der Wildform 

entsprechen, was ich sehr begrüße, weil ich es 
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ganz fürchterlich finde, wenn immer irgendetwas 

kreiert werden muss. 

Insgesamt geht es also darum, welche Kriterien 

für eine Definition festgelegt werden. Aber, wie 

gesagt, aus der Sicht des Tierschutzes braucht 

man sich dabei nicht allzu weit herauszulehnen.  

Wenn es 5 Millionen Exotenhalter gibt, die 20  

oder 25 Millionen Exoten halten, stellt sich die 

Frage: Wer soll die Registrierung überwachen? 

Wie soll ich meinen Guppy melden? Soll ich einen 

Goldfisch oder einen Koi bei der Behörde an- und 

abmelden?  

Oder beschränkt man sich bei der Überwachung 

nur auf die in der Presse immer wieder genannten 

Tiere wie Schlangen oder Schildkröten? Hier stellt 

sich die Frage der Gleichbehandlung von Haltern. 

Warum muss der eine seine Tiere melden, der 

andere aber nicht? Und: Wer soll das bezahlen? 

Ist das Angelegenheit der Kommunen, ist das Sa-

che des Bundes oder des Bundeslandes? Das al-

les sind Fragen, die noch nicht geklärt sind und 

erst einmal geklärt werden müssen, bevor etwa 

über Verbote gesprochen wird. 

Wir „Exotenverbände“ definieren nicht jedes Tier 

als Exot. Ich möchte nur einmal die aktuellen Zah-

len des Tierheims Hamburg nennen. In der Mor-

genpost ist vor Kurzem ein Artikel erschienen, 

wonach sich das Tierheim Hamburg in erhebli-

chem Umfang dem Exotenproblem stellen muss. 

 

Die blaue Säule stellt die - 10 000 - Tiere dar, die 

pro Jahr vom Tierheim Hamburg aufgenommen 

wurden. 

Ganz klein dargestellt sehen Sie die Anzahl der 

Exoten unter diesen 10 000 Tieren.  

Dass wir im Fall des Tierheims Hamburg kein 

Exotenproblem haben, kann ich Ihnen anhand 

der folgenden Folie darstellen. Bei dieser Folie 

geht es ausschließlich um Exoten.  

 

Bei 80 % der Exoten handelt es sich um Schild-

kröten, um Landschildkröten und Wasserschild-

kröten. Unter den Wasserschildkröten sind wiede-

rum ganz viele Schmuckschildkröten, die seit 

2016 auf der Liste der invasiven Arten stehen. 

Diese Tiere sitzen wie altes Brot in den Tierhei-

men fest, da sie nicht mehr vermittelt werden 

können. Für die Tierheime muss eine Lösung ge-

funden werden. Was macht man mit Tieren, die 

im Nachhinein auf die Liste invasiver Arten gelan-

gen? 

Für das Jahr 2020 sehen Sie die Anzahl von 350 

Fischen. Von diesen 350 Fischen sind in dem 

gleichen Jahr 285 Fische vermittelt worden. Von 

17 Schlangen wurden 15 weitervermittelt. Ich 

kann mich nur auf dieses eine Tierheim beziehen, 

weil ich in der Kürze der Zeit nicht mehr Zahlen 

bekommen konnte. Das Tierheim hat uns diese 

Zahlen zur Verfügung gestellt. Sie zeigen ganz 

deutlich, dass zwar in dem Tierheim ein Exoten-

problem besteht, dieses aber nicht größer ist, als 

bezogen auf andere Tierarten, ob dies nun Wild-

tieraufnahmen sind, die Aufnahme von Hunden 

oder Katzen oder aber von Vögeln und Kleinsäu-

gern. 

Auf dieser Folie sehen Sie, wie viele Tiere vom 

Tierheim Hamburg 2020 aufgenommen wurden 

und wie viele 2020 vermittelt wurden. 

 

Aufgenommen wurden 91 Schildkröten, davon 40 

Landschildkröten von fünf oder sechs Arten, be-

züglich derer nicht nur ein Tierschutzproblem, 

sondern auch ein artenschutzrechtliches Problem 
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besteht, womit die Vermittlung schwieriger ist. 

Aber es sind 102 Schildkröten an Halter vermittelt 

worden, die sich wahrscheinlich mit Schildkröten 

auskennen. Aufgenommen worden sind 17 Ech-

sen. Darunter befanden sich Allerweltstiere wie 

der Leopardgecko. Der Mauergecko ist wahr-

scheinlich als Urlaubsmitbringsel nach Deutsch-

land gekommen. Aufgenommen wurden in einem 

gesamten Jahr zwei Bartagamen. Man kann also 

nicht unbedingt von einem Problem reden. 

Aufgenommen wurden außerdem 12 Kornnattern. 

Bei 17 Schlangen, die insgesamt aufgenommen 

wurden, sind 15 Schlangen vermittelt worden. 

Ich habe explizit gefragt, ob es eine deutliche Zu-

nahme der Zahl an Exoten im Tierheim Hamburg 

über die Jahre hinweg gegeben habe. Der Mitar-

beiter der Öffentlichkeitsarbeit des Tierheims 

Hamburg hat geantwortet: Nein. Es gab keine 

deutliche Zunahme. 

Das Problem wird meines Erachtens ein kleines 

bisschen hochgespielt, weil das in der Presse su-

per ankommt, wobei auch ein bisschen auf Mitleid 

gemacht wird. 

Von den aufgenommenen Echsen waren einige in 

artenschutzrechtlicher Hinsicht relevant, wie etwa 

die Jemenchamäleons, die meldepflichtig sind. 

Die Madagaskar-Taggeckos sind wahrscheinlich 

von der Meldepflicht ausgenommen. 

Auch für die Landschildkröten besteht eine Mel-

depflicht gegenüber der Artenschutzbehörde. 

Demzufolge müssen sie an- und abgemeldet 

werden. 

Die Überschrift in der Morgenpost lautete: Ham-

burger Tierheim voll mit Wildtieren und Exoten. 

Von den 10 000 Tieren waren 128 exotische Am-

phibien und Reptilien. Natürlich kann man die drei 

Papageien, die aufgenommen wurden, auch zu 

den Exoten rechnen. Man müsste vielleicht auch 

noch die eine oder andere afrikanische Maus hin-

zurechnen. Aber insgesamt ist die Schlagzeile 

komplett übertrieben, zumal die Zahl der aufge-

nommenen Exoten und Wildtiere in den vergan-

genen Jahren nicht angestiegen ist. Ich habe die 

Zahlen von 2011 bis 2020 betrachtet. 

Vom April 2014 gibt es eine Studie der Tier-

schutzvereine, in deren Zusammenhang von ei-

nem riesigen Exotenproblem - von 28 000 Repti-

lien in fünf Jahren - gesprochen wurde. Diese 

Zahlen basieren auf Hochrechnungen. Einige 

Tierheime haben sich an der Umfrage beteiligt, 

und dann ist das Ganze hochgerechnet worden. 

Die Bartagamen werden immer wieder als großes 

Problem in den Tierheimen genannt. Nach der 

Hochrechnung sind 2 596 Bartagamen in fünf 

Jahren aufgenommen worden. Bei 671 Vereinen 

bedeutet dies 0,7 Bartagamen pro Tierheim und 

Jahr.  

Im Durchschnitt werden von jedem Tierheim pro 

Jahr neun Reptilien als Exoten aufgenommen.  

 

Die Angabe von 14 000 Wasserschildkröten re-

sultiert daraus, dass viele Tiere nicht weitergege-

ben werden können, weil sie nicht mehr vermittelt 

werden dürfen und auch von Tierhaltern nicht 

mehr gehalten werden dürfen. Es gibt ein Hal-

tungsverbot, und es gibt ein Zuchtverbot. Daraus 

ergeben sich für die betreffenden Jahre riesige 

Zahlen, weil die Tiere nicht mehr abgegeben wer-

den durften. 

Sie sehen im Folgenden von Kollegen oder 

Freunden von mir aus der Scene Haltungen von 

Kornnattern, von Wasserschildkröten und Frö-

schen, die sich auch in Tierheimen befinden. 

 

Ungefähr 95 % der Exotenhalter sind völlig unauf-

fällig. Lediglich ein Teil der Halter stellt ein Prob-

lem dar. Das sehe auch ich ein. Jedes Tier, das in 

einem Tierheim landet, ist eines zu viel. Auch das 

sehe ich als langjährige Tierhalterin und Tierzüch-

terin so. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass 

sich ganz viele Menschen mit Tieren beschäfti-

gen, bei denen es sich nicht um Standardtiere wie 

die Bartagame oder den Leopardgecko oder die 

Kornnatter handelt.  
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Diese Menschen schließen sich Artenschutzpro-

jekten wie z. B. dem Goodeiden-Working-Projekt 

an, das vom Haus des Meeres in Wien initiiert 

wurde. Heute werden deutschlandweit, öster-

reichweit, europaweit und weltweit viele Arten, die 

in der Natur ausgestorben sind nachgezogen. 

 

Auf der rechten Seite sehen Sie eine Liste der 

Deutschen Cichliden-Gesellschaft, die es sich zur 

Aufgabe gemacht hat, ganz viele Arten reinrassig 

zu erhalten, weil es an den Ursprungsorten riesi-

ge Probleme gibt. Unter uns sind nicht etwa ganz 

viele deppige Tierhalter, sondern es gibt Millionen 

wirklich guter Tierhalter, die nicht unbedingt orga-

nisiert sind, die auch nicht unbedingt bei uns or-

ganisiert sind, sich aber in kleinen Gruppen re-

gelmäßig treffen, regelmäßig Vorträge veranstal-

ten und sich weiter- und fortbilden. Diese 95 % 

werden mit den vorgesehenen Reglementierun-

gen gestraft und in ihrem Hobby komplett einge-

schränkt. 

Was die Sachkunde und die Informationspflicht 

für Tierhalter angeht, so bemühen sich die Ver-

bände, wie Herr Untergasser bereits gesagt hat, 

schon seit Jahren um die Anerkennung als prü-

fende Verbände. Als Vorbild könnte man etwa 

den Angelverband nehmen, der in seinem Be-

reich das Monopol für die Sachkundeschulungen 

mit entsprechend hohem Niveau hat. 

Wenn man keine klaren, keine bundeseinheitli-

chen Vorgaben macht, ist das Problem, dass das 

dann jeder machen kann, wie er gerne möchte. 

Wir haben bei unseren Sachkundeschulungen ei-

nen sehr hohen Standard. Für jedes Fachgebiet 

haben wir ordnerweise Informationen.  

Als Verbände wollen wir keine Überregulierung. 

Im Tierschutzgesetz ist schon sehr viel festge-

schrieben. Zudem gibt es die EU-Artenschutzver-

ordnung. Die Einhaltung dieser Vorschriften muss 

vom Prinzip erst einmal vernünftig überwacht 

werden. 

Wir führen bundesweit Schulungen durch. Wir 

haben auch sehr hohe Ansprüche, was die Inhal-

te angeht, die wir vermitteln. Als Beispiel nenne 

ich die Beleuchtung für Reptilienhaltungen.  

 

 

Es gibt einen VDA-Ordner Aquaristik, einen VDA-

Ordner Terraristik, und auch der BNA hält Ordner 

vor. Das Konzept steht und ist bewährt. Es wird 

von den meisten Amtsveterinären anerkannt. Es 

gibt ganz viel Fachliteratur von Spezialisten für 

Spezialisten. Die Leute müssen das nur lesen. 

Außerdem gibt es sehr viel Fachliteratur von Spe-

zialisten für Tierhalter.  

 

Damit haben wir für die einzelnen Arten die erfor-

derlichen Informationen. 

Auch der Handel informiert. Die Informationen et-

wa von PETDATA werden den Kunden über das 

Kassensystem mitgegeben. Wenn ein Kunde ein 

Tier kauft, erhält er eine ausführliche Informati-

onsbroschüre für die betreffende Art. In diesem 

Informationssystem gibt es Datensätze von über 
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6 250 Tierarten - Wirbellose, Fische, Reptilien 

und Vögel -, die im Zoofachhandel angeboten 

werden. 

Auch die meisten Großhändler bieten Informati-

onsmöglichkeiten für die Kunden an. 

Bei der Frage nach einer Exotensteuer stellt sich 

die Frage, ob dies bundeseinheitlich oder auf 

Länderebene geregelt werden soll und welche 

Folgen dies für die potenziellen Tierhalter ange-

sichts der Fülle an Gesetzen und Verordnungen, 

die es dann geben wird, bedeutet. 

Wie soll die Haltung etwa von Fischen im häusli-

chen Umfeld kontrolliert werden? Kommt regel-

mäßig jemand, der die Aquarienfische durch-

zählt? Müssen wir jeden Zu- und Abgang mel-

den? Wir reden nicht über große Hunde oder Pa-

pageien, sondern auch über Hunderte kleiner Fi-

sche.  

Ich habe eine Schlagzeile gefunden, wonach in 

Mittelhessen regelmäßig über 8 000 Landschild-

kröten ins Fotostudio müssen, weil es für diese 

Tiere eine Pflicht zur Fotodokumentation gibt. 

 

Von CITES II werden 133 Arten von Seepferd-

chen erfasst, wobei sich vielleicht lediglich 25 Ar-

ten potenziell in Haltung befinden. Alle Nach-

kommen - das sind etwa 100 Tiere pro Seepferd-

chen-Männchen - müssten, sobald sie geboren 

worden sind, gemeldet werden. 

Von den 46 Schildkrötenarten, die von CITES be-

troffen sind, sind einige - die Anhang-I-Arten ge-

nehmigungspflichtig, und für die Anhang-II-Arten 

besteht schon jetzt eine Meldepflicht. 

Nach der Verordnung zum Schutz wild lebender 

Tier- und Pflanzenarten - Anlage 5 zu § 7 Abs. 2 - 

sind einige Arten heute schon von der Melde- und 

Anzeigepflicht ausgenommen. Die Verordnung 

stammt von 2005 und ist nicht mehr aktuell, da 

aus Unterarten Arten gemacht wurden, weil also 

Arten aufgespalten worden sind. Einige Arten 

stehen seit 2016 auf der Liste invasiver Arten. Ei-

ne Froschart gilt nicht mehr als eine Art, sondern 

als Artenkomplex. 

Bei Taxonomie und Artenkunde geht es nicht um 

feststehende Sachen. Wie wir vorhin schon ge-

hört haben, werden jedes Jahr etwa 250 neue Ar-

ten beschrieben. Aber es werden nicht nur neue 

Arten beschrieben, sondern Arten werden auch 

aufgespalten. Das müsste in den Registern per-

manent nachvollzogen werden. Die Bundesarten-

schutzverordnung entspricht schon heute nicht 

mehr der Realität. 

Führen Sie sich einmal vor Augen, was es bedeu-

ten würde, wenn auch die ungeschützten Arten 

hinzukämen. Allein CITES erfasst etwa 6 000 

Tierarten. Hier permanent nachzuarbeiten, steht, 

was den Verwaltungsaufwand angeht, in keiner 

Relation zu den Tierzahlen, die ich Ihnen in Be-

zug auf das Tierheim Hamburg genannt habe. 

Tierschutzrechtlich ist das Exotenproblem ledig-

lich ein ganz kleines Problem. Die artenschutz-

rechtlichen Aspekte sind etwas Anderes. 

Der Rotaugenlaubfrosch befindet sich in dem  

CITES-Anhang II und in der EU-Artenschutzver-

ordnung in Anhang B.  

 

Es besteht eine Meldepflicht, und innerhalb der 

EU müssen Herkunftsnachweise vorhanden sein. 

Sollen Tiere dieser Art nach außerhalb der EU, 

also beispielsweise in die Schweiz, verkauft wer-

den, braucht man eine CITES-Bescheinigung, die 

man beantragen muss.  

Sobald solche Frösche Eier legen - das sind etwa 

30 bis 60 Eier - muss eine offizielle Meldung er-

folgen. 

Mein Sohn hat sich Tiere dieser Art mit 14 Jahren 

auf einer Börse gekauft. Er wurde eineinhalb 

Stunden von dem Autor des Rotaugen-Laub-

frösche-Buches beraten. Seither hält er diese Tie-

re und zieht sie nach. Als Eltern müssten wir alle 
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Eier melden. Das tun wir allerdings nicht, sondern 

wir melden erst die Jungfrösche. In der Ei- und 

Kaulquappen-Phase gibt es sehr viele Abgänge. 

Das passiert einfach. Das ist Natur. Wir warten 

also ab, bis die Tiere so weit sind, wie auf der fol-

genden Darstellung auf der rechten Seite.  

 

Alles andere wäre auch für die Behörde völliger 

Irrsinn. Wir melden die Tiere an und erhalten, wie 

Sie auf der folgenden Folie auf der rechten Seite 

sehen, 50 Nummern.  

 

Das können Sie sich so ähnlich vorstellen wie ei-

ne TAN-Liste von der Bank. Jeder Frosch, der 

von uns gemeldet wird, erhält eine Nummer. 

Wenn mein Sohn zwei Tiere verkauft, muss er sie 

mit Herkunftsnachweis an den nächsten Tierhal-

ter abgeben. Er muss aus seiner TAN-Liste die 

richtige Nummer auf den Herkunftsnachweis 

übertragen und muss dann die Nummern auf der 

Liste abstreichen, damit er sie nicht doppelt 

vergibt. Wir haben also ganz viel Verwaltungsar-

beit. So müsste das dann für alle Tiere, nicht nur 

für die nach dem Artenschutzrecht geschützten, 

passieren. Das bedeutet viel Bürokratie, hat aber 

nichts mit Artenschutz zu tun. 

Wir sind mittlerweile Exportweltmeister von Nach-

zuchttieren im Bereich des Artenschutzes. Wenn 

ich bei der Behörde nachfrage, wie viele Rotau-

genlaubfrösche etwa in der Stadt München pro 

Jahr angemeldet worden sind, dann bekomme ich 

keine Antwort, weil die Behörde den dafür erfor-

derlichen Überblick nicht hat. Bundesweit gese-

hen gibt es keinerlei Möglichkeiten, abzurufen, 

wie viele Tiere nachgezogen wurden und etwa 

nach Spanien oder in andere Länder exportiert 

wurden. Es gibt bei dieser ganzen Geschichte 

überhaupt keine Kontrollmöglichkeit. 

Das von mir geschilderte Beispiel ist aber nur ei-

nes von ganz vielen. Uns als Verbänden stellen 

sich viele Fragen.  

 

Wir können bei der Haltersachkunde flächende-

ckend unterstützen, wir können die Sachkunde 

für gewerbliche Verkäufer bundesweit abnehmen. 

Wir sind bei ihnen im Kampf gegen Tierschmug-

gel und illegale Verkäufe. Wir bemühen uns als 

Verbände, Vereine und Privatpersonen um die 

Aufnahme von Tieren aus Tierheimen. Solche 

Kooperationen machen schon jetzt Sinn. Natürlich 

sind wir auch sachkompetent, was Behördenent-

scheidungen angeht. Wir haben eine wissen-

schaftlich fundierte Datensammlung zu den ge-

haltenen Arten, wobei sich aber heute kaum noch 

jemand zu einer Meldung traut, weil er dann so-

fort auf irgendeiner Liste steht und, etwa wenn 

Verbote kommen, registriert ist. 

Die Tierhalter geben nicht mehr gerne Daten her-

aus, weil sie den Eindruck haben, dass diese Da-

ten gegen sie verwendet werden, obwohl sie ih-

ren Job ziemlich gut machen. 

Zur Bekämpfung der Zoonosen hatte Herr Dr. 

Fehr schon etwas gesagt. Wir lehnen ab: Positiv-

listen, weil es keine Exotenprobleme in den Tier-

heimen gibt, Börsenverbote, weil auf Börsen 

Nachzuchten ausgetauscht werden. Die Börsen 

sind relativ klar definiert und müssen kontrolliert 

werden. Das geschieht auch schon. Wir sind für 

eine Regulierung des Internethandels, weil nur 

mit Klarnamen, klaren Artenangaben sowie 

Nachzuchtangaben gehandelt werden sollte. Aber 

wir möchten keine überbordende Bürokratie für 

Tierhalter. 
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Dieter Untergasser: Wir sind dabei, unsere 

Sachkundeangebote auf Online-Learning umzu-

stellen. Wir können, weil die Lehreinheiten vor-

handen sind, das in kurzer Zeit bundesweit in 

großem Maßstab betreiben. 

Abg. Kerstin Liebelt (SPD): Sie machen eine su-

per Arbeit. Die vielen Ordner, die Sie für Sach-

kundenachweise haben, finde ich sehr beeindru-

ckend. Ich glaube auch nicht, dass es bei Ihren 

Mitgliedern um die Exotenhalter geht, mit denen 

wir Probleme haben. Exoten werden aber nicht 

nur auf Börsen, sondern auch etwa über das In-

ternet verkauft. Herr Professor Dr. Fehr hat ge-

sagt, dass 20 % der Exoten, die bei Tierärzten 

vorgestellt werden, Probleme haben, weil sie 

falsch gehalten oder falsch ernährt wurden. Dabei 

geht es aber mit Sicherheit nicht um Halterinnen 

und Halter, die bei Ihnen registriert sind. Bei 

Ihnen haben sie den Sachkundenachweis erhal-

ten. 

Welcher Anteil von Haltern der Tiere, mit denen 

Sie sich beschäftigen, gehört denn wohl Verbän-

den an und verfügt über Sachkunde? Wie viele 

Menschen halten solche Tiere einfach so privat 

für sich und sind damit überfordert? 

Kathrin Glaw: Das Problem ist, dass die Men-

schen heute nur noch sehr ungern in Vereine ein-

treten. Ich kenne aber hinreichend viele Leute, 

die nicht in irgendwelchen Verbänden organisiert 

sind, aber gleichwohl super gute Tierhalter sind. 

Die Qualität der Tierhaltung kann man nicht aus-

schließlich an der Zugehörigkeit zu einem Ver-

band festmachen. 

Tierärzte wie Herr Dr. Fehr haben irgendwann mit 

Problemen wegen der Haltung zu tun. Das wissen 

wir, und deswegen gibt es ja auch die Literatur. 

Die Literatur muss aber genutzt werden. Handelt 

es sich bei den Tieren, die bei Ihnen, Herr Dr. 

Fehr, vorgestellt werden, um klassische Heimtiere 

oder um wirkliche Exoten? 

Prof. Dr. Michael Fehr: Dabei handelt es sich um 

wirkliche Exoten. Bei uns schlagen die Halter auf, 

die nicht in Vereinen oder Verbänden organisiert 

sind. Die Bartagame ist das Hobbytier der finan-

ziell etwas weniger gut ausgestatteten Menschen. 

Ich könnte aber auch andere Reptilienarten oder 

auch Vogelarten nennen. Man muss davon aus-

gehen, dass die Halter, die ihre Tiere fehlerhaft 

halten und füttern, nicht entsprechend informiert 

sind. Ihr oder unser Ziel sollte sich darauf richten, 

dass gerade diese Gruppe angesprochen wird. 

Das kann man nur durch entsprechende Verord-

nungen oder entsprechende Maßnahmen errei-

chen. Ein DGHT-Mitglied brauche ich nicht zu in-

formieren.  

Abg. Anette Meyer zu Strohen (CDU): Vielen 

Dank für Ihren Bericht, der uns ein wenig auf den 

Boden der Tatsachen und unserer Möglichkeiten 

zurückgebracht hat. 

Was wäre aus Ihrer Sicht für Niedersachsen ganz 

wichtig, was wir unbedingt im Zusammenhang mit 

dem Antrag beachten sollten? Den Sachkunde-

nachweis haben Sie bereits genannt. Sie können 

das auch. Können Sie ganz knapp sagen, was 

wirklich elementar ist, was man für ein Bundes-

land wie Niedersachsen tatsächlich erreichen 

kann. 

Kathrin Glaw: Wir sind natürlich für die Sachkun-

de. Anderenfalls hätten wir entsprechende Ange-

bote nicht bereits vor 25 Jahren eingeführt. Bisher 

ist das eine freiwillige Geschichte. Ich finde aber, 

dass Sachkunde nicht nur für die definierten Exo-

ten verlangt werden muss, sondern insgesamt für 

alle Tiergruppen im Heimtierbereich. 

Es gibt ebenso schlechte Meerschweinchenhalter 

wie auch schlechte Bartagamenhalter. Auch ein 

Wellensittich, der schlecht versorgt ist, stellt ein 

tierschutzrechtliches Problem dar. Auch die Hal-

tung von Wellensittichen erfordert Sachkunde. 

Wenn man Sachkunde fordert, dann flächende-

ckend und nicht nur für eine kleine Gruppe von 

Exotenhaltern. 

Abg. Miriam Staudte (GRÜNE): Auch meine 

Frage zielt auf den verpflichtenden Sachkunde-

nachweis. Es gibt keine Meldepflicht, also wissen 

wir nicht, wie viele Halter es gibt. Insofern kann 

man auch nicht sagen, wie viele Halter gute und 

wie viele Halter schlechte Halter sind. Sicherlich 

hat jeder persönliche Eindrücke aus dem eigenen 

Umfeld. Ich nehme an, dass Sie eher sozusagen 

mit den guten Haltern zu tun haben. 

Ich freue mich, dass Sie sagen, dass Sie einen 

verpflichtenden Sachkundenachweis begrüßen 

würden. Insofern hat sich meine Frage erledigt. 

Als Vertreterin der Antrag stellenden Fraktion 

möchte ich allerdings darauf hinweisen, dass wir, 

wie wir in unserem Antrag deutlich gemacht ha-

ben, wissen, dass es sehr viele Tierhalter gibt, die 

richtig und gut mit ihren Tieren umgehen und 

auch über den erforderlichen Sachverstand ver-
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fügen, die in den Behörden zu den einzelnen 

Tierarten nicht vorhanden sein kann. 

Ich möchte um Verständnis dafür werben, dass 

wir uns als Politik auch mit der Finanzierungsfra-

ge befassen. Letztendlich geht es um ein Hobby 

sowie darum, dass sehr viel - seien es die Auf-

fangstationen oder seien es die Kontrollen - vor-

gehalten werden muss, was von der Allgemein-

heit bezahlt wird. Ich finde, dass diejenigen, die 

dieses Hobby ausüben wollen, stärker an den 

Kosten beteiligt werden müssten. Vielleicht wollen 

Sie dazu noch etwas sagen. 

Kathrin Glaw: Ich hatte die Zahlen vom Tierheim 

Hamburg genannt und deutlich gemacht, dass 

dort die Zahl der aufgenommenen Exoten relativ 

gering ist. Eine Steuer nur für Exoten einzuführen, 

fände ich mit Blick auf unser Klientel bedenklich. 

Wo ist die rechtliche Grundlage dafür? 

Natürlich sind Schildkröten relativ langlebig. Aber 

wir haben auch gesehen, dass Schildkröten rela-

tiv schnell wieder an private Halter vermittelt wer-

den. Zudem könnte man Schildkröten oder 

Schlangen aus den gemäßigten Breiten ein hal-

bes Jahr lang in die Winterruhe packen. Dann fie-

len zumindest ein halbes Jahr lang kaum Kosten 

an. Dort entstehen die geringsten Kosten. Futter 

für Schildkröten ist Wiese, und das Futter für eine 

Schlange einmal pro Woche oder alle 14 Tage 

mal eine Maus. Die Kosten zumindest für die 

Tiergruppe, die wir betreuen, sind überschaubar. 

 

Bundesamt für Naturschutz (BfN) 

Per Videokonferenztechnik zugeschaltet: 

- Franz Böhmer 

Schriftliche Stellungnahme: Vorlage 3 

Franz Böhmer: Der letzte Vortragende hat immer 

das Problem, dass vieles von den anderen schon 

gesagt worden ist. Ich werde mich auf einige we-

nige Punkte des Antrages beschränken, die aus 

unserer Sicht relevant sind. Außerdem werde ich 

konkret auf die Fragen eingehen, die mir gestellt 

wurden. 

Zu der Forderung, sich weiterhin auf Bundesebe-

ne für neue Listungen im Artenschutzrecht einzu-

setzen. Das passiert regelmäßig. Die Bundesre-

gierung, vertreten durch das BMU, setzt sich bei 

jeder Vertragsstaatenkonferenz für Neulistungen 

ein. Es ist auch richtig, was schon angesprochen 

wurde, dass das CITES-Übereinkommen im Be-

reich der Anhangsänderungen bzw. Anhangsan-

passungen träge ist, weil nur alle drei Jahre eine 

Anhangsänderung möglich ist. Das ist ein kom-

plexes Verfahren; es bedarf der Zustimmung von 

zwei Dritteln der Vertragsstaaten, die anwesend 

sind. Insofern ist das kein Verfahren, das nach ei-

nem Ad-hoc-System funktioniert. Es braucht ein-

fach gewisse Zeit. Außerdem setzt es voraus, 

dass vor allem die Ursprungsländer - zumindest 

ein Ursprungsland - bereit sind, diesen Antrag zu 

unterstützen. Insofern ist das Verfahren etwas 

aufwändiger. 

Natürlich gibt es ein kürzeres Verfahren. Dabei 

handelt es sich um die Aufnahme in die dritte 

Schutzstufe, die auf wesentlich einfacherem We-

ge möglich ist, der aber von vielen Ländern nicht 

genutzt wird, auch nicht von Ländern, die etwa ih-

re heimischen Vorkommen unter Schutz gestellt 

haben. 

Die Umsetzung innerhalb der EU in Form des 

Lacey Acts wurde bereits angesprochen. Die Ur-

sprungsländer könnten viel zügiger reagieren 

bzw. tätig werden, wenn sie die Listung im An-

hang III des CITES-Übereinkommens nutzen wür-

den, was aber von vielen Ländern aus ver-

schiedensten Gründen nicht getan wird. 

Damit bin ich schon bei der Frage eines Import-

verbotes für Arten, die keinem internationalen 

Schutz unterliegen, aber in den Ursprungsländern 

geschützt sind. Genau das wäre eine Möglichkeit, 

wie die Ursprungsländer schneller bzw. zügiger 

reagieren könnten, um so etwas umzusetzen. In 

der vergangenen Woche hatten wir eine umfang-

reiche Besprechung zu diesem Thema internatio-

nal, wobei auch Listungen im Sinne des Lacey 

Acts diskutiert wurden. Das hört sich gut an, es 

müssen aber viele Voraussetzungen erfüllt sein, 

damit das funktioniert. Das jeweilige Land, das 

seine nationalen Verbote geschützt haben will, 

muss klare Angaben machen, was geschützt ist, 

ob es Ausnahmen gibt und wie dies zu regeln ist. 

Ansonsten lässt man die umsetzenden Behör-

den - das sind in der EU im Regelfall die Zollbe-

hörden - im Regen stehen, wenn ihnen nicht die 

entsprechenden Informationen gegeben werden 

und diese Informationen nicht aktuell gehalten 

werden. Der Lacey Act ist zwar von der Theorie 

her ein gutes System, das aber in der Praxis mit 

einigen Problemen behaftet ist. 
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Was den Internethandel und den Versand mittels 

Paket- und Postdienste angeht, so kann man das 

eine nicht von dem anderen trennen. Viele 

Exemplare, die im Internet geordert werden, wer-

den später in irgendeiner Form mit Paket- oder 

Postdiensten transportiert.  

Wir müssen uns darüber im Klaren sein: Nach 

dem Artenschutzrecht geschützte Arten sind nicht 

vollständig handelsverboten. Es gibt die gesamte 

Bandbreite von kompletten Verboten bis hin zur 

kompletten Handelbarkeit, wenn bestimmte Vo-

raussetzungen erfüllt sind.  

Die gesetzlichen Grundlagen brauchen wir gar 

nicht zu ändern, aber wir müssen in bestimmten 

Verfahrensfragen Verbesserungen herbeiführen. 

Was muss vom Anbieter eingestellt werden, wel-

che Informationen muss er liefern, was muss er in 

seinem Angebot verfügbar machen, damit es dem 

Käufer möglich ist, seine Kaufentscheidung richtig 

und auch legal zu treffen? Nur wenn das gewähr-

leistet ist, ist der Handel über das Internet legal 

umsetzbar. 

In Bälde wird dazu auf Bundesebene eine ent-

sprechende Einrichtung geschaffen, die auch für 

Kontrollen zuständig sein wird. Es gibt einen per-

manenten Kontakt u. a. mit den Plattformbetrei-

bern zu der Frage, wie sie ihre Regelungen um-

setzen sollen, was sie machen sollen. Es gibt 

Training für Plattformbetreiber, auf welche Arten 

sie besonders achten sollen. Das funktioniert. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass vergleichbare 

Anträge wie der Antrag der Fraktion Bünd-

nis 90/Die Grünen Ende vergangenen Jahres auf 

Bundesebene ebenfalls eingebracht wurden. Es 

gibt einen Antrag von der Regierungskoalition, ei-

nen Antrag von der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-

nen und einen Antrag der FDP-Fraktion, die in-

haltlich sehr ähnlich sind. Der Antrag der Regie-

rungskoalition wurde am 17. Dezember in den 

Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Nukleare 

Sicherheit verwiesen und wird dort diskutiert wer-

den. Einen vergleichbaren Antrag gibt es also auf 

Bundesebene bereits, der um einiges detaillierter 

ist als der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 

Grünen im Niedersächsischen Landtag. 

Nun möchte ich kurz auf den Punkt Meldepflicht 

eingehen. Von meinen Vorrednerinnen und Vor-

rednern wurde angesprochen, dass es für arten-

geschützte Tiere eine Meldepflicht gibt. Sie wird 

in Deutschland derzeit von etwas mehr als 230 

Behörden umgesetzt. Niedersachsen hat einen 

Vorteil: Hier gibt es eine zentrale Meldebehörde. 

In anderen Bundesländern sind die Kreisverwal-

tungen oder Landratsämter zuständig. In anderen 

Bundesländern wiederum gibt es Mittelbehörden 

wie Regierungspräsidien. In den einzelnen Bun-

desländern sind jeweils irgendwie andere Rege-

lungen getroffen worden. 

Ein zweiter Nachteil ist, dass die gemeldeten Da-

ten nicht zentral verfügbar gemacht werden. Sie 

sind nicht zentral abrufbar und auch nicht zentral 

prüfbar. Eine dezentrale Meldepflicht, bei der die 

Daten nicht zentral erfasst und auch nicht zentral 

abgeprüft werden und auf die nicht alle beteiligten 

Behörden Zugriff haben, führt zu einem großen 

Moloch an Arbeit ohne großen Erfolg. Wenn nur 

eine lokale Behörde über diese Daten verfügt, 

weiß eine andere Behörde nicht, was passiert. 

Hinzu kommt, dass eine Meldepflicht dort, wo es 

möglich ist, auch mit einer Pflicht zur Kennzeich-

nung oder Identifizierung der Exemplare verbun-

den sein sollte. Sie können nur dann vernünftig 

Meldungen annehmen und überprüfen, wenn sie 

die Exemplare - zumindest diejenigen, bei denen 

dies möglich ist - der jeweiligen Meldung zuord-

nen können. Dadurch verhindern Sie, dass Exem-

plare gegeneinander ausgetauscht werden, ohne 

dass das irgendjemand merkt. Insofern ist die 

Pflicht zur Registrierung verbunden mit einer 

Pflicht zur Kennzeichnung fast zwingend. 

Sie müssen, wenn Sie eine solche Regelung tref-

fen wollen, allerdings bedenken, dass Sie dafür 

entsprechende Ressourcen brauchen. Sie brau-

chen Ressourcen bei den Behörden. Sie brau-

chen Ressourcen sowohl personeller als auch 

materieller Art. Anders funktioniert es nicht. Diese 

Ressourcen müssen bezahlt werden. Wir spre-

chen aktuell von einigen Tausend Arten, für die 

nach dem Artenschutzrecht eine Meldepflicht be-

steht und mit denen viele Behörden zu tun haben; 

in Niedersachsen halt der NLWKN. 

Wenn die Meldepflicht erweitert wird, wird die 

Zahl der gemeldeten Arten entsprechend zuneh-

men. Die Zahl der Behördenvorgänge wird zu-

nehmen. Der Verwaltungsaufwand und der Auf-

wand für die Bürger werden erheblich sein. Sie 

hätten allerdings den Vorteil - das darf man nicht 

verkennen -, dass Sie mit einer solchen Meldung 

Kenntnis darüber bekommen, welche Arten und 

welche Zahl dieser Tiere in Ihrem Bundesland 

gehalten werden. Sie wissen dann aber immer 



18. WP Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Seite 35 
 60. Sitzung am 20. Januar 2021 (öffentlich) 

noch nicht, was in den angrenzenden Bundeslän-

dern passiert.  

Eventuell wäre es sinnvoller, darüber nachzuden-

ken, inwieweit eine genauere, eine exaktere Er-

fassung der Einfuhrmengen von Relevanz ist und 

viel hilfreicher wäre, um zu wissen, wie viele Tiere 

in die Bundesrepublik kommen. Das, was Nieder-

sachsen weiß, ist für Niedersachsen schön und 

gut, hilft aber auf Bundesebene nicht. Ich spreche 

hier als Vertreter einer Bundesbehörde, die mit al-

len 16 Bundesländern zu tun hat. Wir sehen die 

Unterschiede, und wir sehen die Probleme hin-

sichtlich der Meldepflicht in den Bundesländern. 

Immer wieder wurden die Kosten angesprochen. 

Diese Kosten ließen sich nach den vorhandenen 

Regelungen teilweise schon auf die Verursacher 

umlegen. Bei den geschützten Arten geht das. 

Bei nach dem Bundesnaturschutzgesetz ge-

schützten Arten haben wir bereits eine Kostentra-

gepflicht der Verursacher, wenn es sich um be-

schlagnahmte Tiere handelt. Eine vergleichbare 

Regelung gibt es im Tierschutzgesetz. Danach 

können die Veterinärbehörden, wenn sie Tiere 

dem Halter wegnehmen, weil sie nicht tierschutz-

gerecht gehalten werden, diese Kosten auf den 

Verursacher umlegen. Das Problem ist in vielen 

Fällen allerdings, das Geld dann auch zu be-

kommen. 

Für Fundtiere gibt es eine derartige Regelung ak-

tuell nicht. Denn bei den Fundtieren wissen Sie 

nicht, wer der Verursacher ist. Aber eines sollte 

man in diesem Zusammenhang berücksichtigen: 

Wenn die Tiere gekennzeichnet werden und 

wenn es ein Kennzeichnungsregister gibt, was 

zumindest bei einigen Arten durchaus machbar 

ist, dann kann über die Kennzeichnung der ur-

sprüngliche Eigner bzw. Besitzer gefunden wer-

den, und dann käme man sofort wieder zur Frage 

der Kostentragepflicht des Verursachers, die sich 

schon jetzt aus dem Gesetz ergibt. 

Was gibt es dazu international? Wir reden inter-

national von einer Resolution, wenn es um die 

Unterbringung beschlagnahmter Tiere geht. Diese 

Resolution ist von der Vertragsstaatenkonferenz 

beschlossen worden. Sie klärt ziemlich genau, 

wie man damit umgehen muss. Wir wissen - darin 

stimme ich mit meinen Vorrednerinnen und Vor-

rednern überein -, dass die Masse der Tiere, die 

in den Tierheimen landet, Allerweltstiere sind. „Al-

lerweltstiere“ ist ein gemeiner Begriff. Das sind 

die Tiere, die häufig vorkommen und zum Teil 

schwer zu vermitteln sind. Sie werden in den sel-

tensten Fällen in Tierheimen oder in Auffangstati-

onen Hyazinth-Aras oder Palmkakadus oder an-

dere Tiere, die einen entsprechenden Wert dar-

stellen, finden. Die Halter sind an solchen Tieren 

ganz anders interessiert. Eine Spinnenschildkrö-

te, die Herr Brandes angesprochen hat, werden 

Sie nicht in einem Tierheim oder einer Auffang-

station finden. Die Halter sind um solche Tiere 

bemüht. In den Tierheimen finden Sie stattdessen 

etwa Bartagamen, also Tiere, die von den Leuten 

als Standard gekauft werden. Diese Tiere berei-

ten Schwierigkeiten bei der Unterbringung. 

Deshalb noch mal zurück zu der internationalen 

Resolution, die man sich einfach mal durchlesen 

sollte. Ich behaupte nicht, dass ich das propagie-

re oder befürworte, was darin steht, aber in der 

Resolution steht genauso wie in § 16a des Tier-

schutzgesetzes, dass Tiere, die nicht dauerhaft 

untergebracht werden können, tierschutzgerecht 

getötet werden können. Eine entsprechende ge-

setzliche Grundlage haben wir im Tierschutzge-

setz. In der CITES-Resolution steht das ebenfalls. 

Das ist natürlich ein Punkt, der einem in der Dis-

kussion schwerfällt. Gleichwohl wollte ich auf die-

se Regelung hinweisen. Diese Regelung muss 

man im Hinterkopf haben. Ich habe diese Rege-

lung in meiner gesamten beruflichen Laufbahn 

ein einziges Mal anwenden müssen. Es war eine 

extrem harte Entscheidung, dass ein Wirbeltier 

getötet werden muss. Das war aber vertretbar, da 

es sich um ein total krankes Tier handelte, das 

auf Dauer nur noch unter großen Schmerzen hät-

te weiterleben können.  

Noch einmal zur Meldepflicht. Die Meldepflicht ist 

nicht von einer Kennzeichnungs- oder Identifizie-

rungspflicht zu trennen. Sie ist auch nicht von ei-

ner zentralen Erfassung der Daten zu treffen. Das 

eine ist ohne das andere wenig sinnvoll. 

Abg. Miriam Staudte (GRÜNE): Sie hatten in Ih-

rer schriftlichen Stellungnahme darauf hingewie-

sen, dass eine Stelle eingerichtet werden soll, um 

die umweltpolitische Digitalagenda umzusetzen. 

Ist damit zu rechnen, dass eine solche Stelle 

noch vor der Bundestagswahl eingerichtet wird? 

Wir haben vorhin von Gefahrtierverordnung, Ge-

fahrtiergesetz bzw. Gifttiergesetz gesprochen. 

Gibt es ein Bundesland, das in dieser Hinsicht ei-

ne vorbildliche Regelung bzw. gesetzliche Grund-

lage hat, an der wir uns orientieren könnten? 

Franz Böhmer: Zu Ihrer ersten Frage. Die Ein-

richtung einer zentralen Anlaufstelle steht in der 

Digitalagenda. Wie schnell das umgesetzt werden 
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kann, hängt auch von der Verfügbarkeit des je-

weiligen Personals ab. Die grundsätzlichen Über-

legungen dazu sind in unserem Haus bereits vor-

handen. Die Dinge sind bereits in die Wege gelei-

tet worden. Das heißt, es gibt dafür eine grund-

sätzliche Konzeption. Jetzt geht es darum, diese 

Konzeption mit Leben zu erfüllen und mit Perso-

nal zu hinterlegen. Wir können hier nicht nur mit 

0,5-Stellen kalkulieren, sondern müssen mit meh-

reren Stellen sowohl aufseiten des IT-Fachs als 

auch aufseiten des Artenschutzfachs kalkulieren. 

Die Prüfungen müssen von Experten durchge-

führt werden. Bis zur Einrichtung dieser Stelle ar-

beiten wir schon jetzt sehr eng mit den Plattform-

betreibern zusammen.  

Zu Ihrer zweiten Frage. In den 16 Bundesländern 

stellt sich das Bild sehr uneinheitlich dar, was Ge-

fahrtierregelungen angeht. Zum Teil sind Rege-

lungen auf Verordnungsebene getroffen worden, 

zum Teil sind sie aber auch auf gesetzlicher Ebe-

ne geregelt worden. Zum Teil geschieht das im 

Bereich des Naturschutzrechts, zum Teil aber 

auch durch Gefahrregelungen und Ähnliches. 

Wenn Sie Bedarf dafür haben, könnte ich Ihnen 

eine Liste der Regelungen, die in den Bundeslän-

dern getroffen worden sind - Stand: Ende 2020 - 

zur Verfügung stellen.  

Der Level ist in den einzelnen Bundesländern 

sehr unterschiedlich. In einigen Bundesländern 

sind keine Regelungen getroffen worden. In an-

deren Bundesländern sind die Arten hingegen 

sehr genau definiert worden. In wiederum ande-

ren Bundesländern geht es um Genehmigungs-

pflichten, in einigen Bundesländern aber nur um 

Meldepflichten. In weiteren Bundesländern be-

stehen Komplettverbote. Es gibt aber auch Bun-

desländer mit Komplettverbot und Genehmi-

gungsvorbehalt. Schauen Sie sich die elf Lösun-

gen, die es im Moment gibt, an, und suchen Sie 

sich die schönste für sich heraus.  

Abg. Miriam Staudte (GRÜNE): Ich dachte, Sie 

machen uns eine Musterverordnung oder ein 

Mustergesetz.  

Franz Böhmer: Sie erlauben, dass ich mich aus 

der Diskussion, wie eine Musterregelung ausse-

hen sollte, heraushalte.  

* 

Abg. Anette Meyer zu Strohen (CDU): Am 

17. Dezember des vergangenen Jahres ist im 

Bundestag ein Antrag von SPD und Union mit 

dem Titel „Schutz von exotischen Tieren bei Han-

del und Haltung verbessern - Ursachen für Pan-

demien bekämpfen“ angenommen worden. Viel-

leicht macht es Sinn, einmal zu prüfen, ob wir aus 

diesem Antrag etwas übernehmen können. Der 

Antrag ist sehr umfassend. Er enthält einschließ-

lich der Unterpunkte etwa 50 Punkte. Es wäre 

gut, wenn wir mal abgleichen könnten, was wir 

aus diesem Antrag übernehmen können.  

Abg. Karin Logemann (SPD): Anhörungen wie 

die heutige sind sehr wertvoll für uns. Wir führen 

sie durch, damit das, was uns vorgetragen wird, 

noch eingearbeitet werden kann. Ich schlage vor, 

dass wir uns am Rande des nächsten Plenums 

oder zu einem anderen Termin fraktionsübergrei-

fend zusammensetzen, um zu schauen, ob und, 

wenn ja, in welcher Form wir den Antrag modifi-

zieren sollten. Auch den Antrag von Union und 

SPD im Bundestag, den Frau Meyer zu Strohen 

angesprochen hat, werden wir hinzunehmen, um 

dann insgesamt zu einem tragfähigen Konzept zu 

kommen. 

Abg. Miriam Staudte (GRÜNE): Ich finde, das ist 

ein sehr guter Vorschlag. Vielleicht können wir 

uns ja auch darüber verständigen, ein digitales 

Pad einzurichten, in dem alle Fraktionen gemein-

sam arbeiten können. Den Vorschlag, dass wir 

uns am Rande des nächsten Plenums noch ein-

mal austauschen, finde ich sehr gut.  

 

*** 
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Tagesordnungspunkt 4: 

Filteranlagen in niedersächsischen Geflügel-

langmastanlagen verpflichtend einführen und 

auf den neuesten Stand der Technik bringen 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - 

Drs. 18/6842 

direkt überwiesen am 25.06.2020 

AfELuV 

Der Ausschuss hatte sich zuletzt in seiner 

51. Sitzung am 2. September 2020 mit dem An-

trag befasst. Er hatte in jener Sitzung eine Unter-

richtung durch die Landesregierung entgegenge-

nommen und die weitere Behandlung des Antra-

ges zurückgestellt. 

Fortsetzung der Beratung 

Abg. Miriam Staudte (GRÜNE) bat um eine Ak-

tualisierung der Unterrichtung, die der Ausschuss 

in seiner 51. Sitzung entgegengenommen hatte. 

MR Dr. Bardenhagen (MU) trug Folgendes vor: 

Ich möchte kurz Revue passieren lassen, was ich 

in der 51. Sitzung vorgetragen habe. 

Das Land Niedersachsen hatte bereits im Jahr 

2013 einen Erlass herausgegeben, in dem gefor-

dert wird, dass bei der Schweinehaltung, bei der 

Ferkelhaltung und bei der Sauenhaltung die Ab-

luftreinigung Stand der Technik ist. Das heißt, 

neue Anlagen dieser Art müssen seit 2013 mit 

Abluftreinigungsanlagen ausgestattet werden, 

wenn es sich um Ställe mit Zwangsbelüftung 

handelt. Diesen Erlass haben wir im Jahr 2015 

erweitert bzw. aktualisiert. Ergänzend haben wir 

vorgegeben, dass mindestens ein Abscheidegrad 

von 70 % durch die Abluftreinigungsanlage zu re-

alisieren ist.  

Ferner haben wir Vorgaben im Hinblick auf die Art 

und Weise der Wartung dieser Anlagen und im 

Hinblick auf die Art und Weise der Überwachung 

dieser Anlagen gemacht. 

Aufgrund der Tatsache, dass bestimmte Erlasse 

der Diskontinuität unterliegen bzw. nur begrenzt 

Wirkung entfalten und nach einem bestimmten 

Zeitraum aufgehoben werden, haben wir Ende 

2020 eine aktualisierte Fassung herausgegeben, 

in der wir nochmal festschreiben, dass bei der 

Schweinehaltung, bei der Sauen- und bei der 

Ferkelhaltung die Abluftreinigung Stand der 

Technik ist.  

Im Hinblick auf die Geflügelhaltung haben wir im 

Vergleich zum Vorgängererlass nur eine kleine 

Modifikation vorgenommen. 

Im Vorgängererlass hatten wir explizit ausgeführt, 

dass die Abluftreinigung bei der Geflügelhaltung 

noch nicht Stand der Technik ist. In dem neuen 

Erlass, der im November veröffentlicht worden ist, 

haben wir diesen Passus gestrichen und festge-

halten, dass die zuständige Behörde in jedem 

Einzelfall prüfen muss, ob bei der Geflügelhaltung 

die Abluftreinigung auch Stand der Technik ist. 

Mit diesem Erlass wollten wir sicherstellen, dass 

die Verpflichtung zur Abluftreinigung auch im Jahr 

2021 ihre Wirkung entfalten kann, da wir nicht 

wussten, wann die neue TA Luft in Kraft tritt. 

Am 16. Dezember des vergangenen Jahres hat 

das Bundeskabinett den Entwurf der TA Luft ver-

abschiedet, und am 17. Dezember ist dieser Ent-

wurf dem Bundesrat zugeleitet worden. In diesem 

Entwurf der TA Luft ist festgehalten, dass, wie wir 

das in Niedersachsen seit vielen Jahren geregelt 

haben, in den großen Tierhaltungsanlagen der 

Schweine-, Sauen- und Ferkelhaltung die Abluft-

reinigung Stand der Technik ist und einen Wir-

kungsgrad von 70 % erreichen muss.  

Für die großen Geflügelhaltungsanlagen - also 

bei Hennen-, Junghennen- und Mastgeflügelhal-

tung - hat der Bundesgesetzgeber ebenfalls in 

der TA Luft festgeschrieben, dass im Fall zwangs-

belüfteter Ställe die Abluftreinigung Stand der 

Technik ist und eine Reduzierung der Ammoni-

akemissionen sowie der Emissionen anderer ein-

schlägiger Schadstoffe durch die Abluftreini-

gungsanlage um 70 % erreicht werden muss. 

Der Bundesgesetzgeber hat darüber hinaus, in 

Erweiterung unserer Forderungen, auch gesagt, 

dass bei kleineren Tierhaltungsanlagen, sowohl in 

der Schweinehaltung als auch in der Geflügelhal-

tung - das sind die Anlagen, die nach dem Immis-

sionsschutzrecht in einem vereinfachten Verfah-

ren zu genehmigen sind -, die Abluftreinigung ei-

ne der in einem Anhang genannten Maßnahmen 

ist, die realisiert werden können und realisiert 

werden müssen, wobei es allerdings auch noch 

alternative Verfahren gibt. Im Gegensatz zu den 

großen Anlagen wird für diese Anlagen nur vor-

gegeben, dass im Vergleich zu einem genannten 

Referenzwert durch eine Technik zur Reinigung - 

entweder Abluftreinigung oder Güllekühlung oder 

andere - eine Reduzierung der einschlägigen 

Emissionen um 40 % erreicht werden muss. 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/06501-07000/18-06842.pdf
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Das sind im Wesentlichen die Festlegungen in 

dem aktuellen Entwurf der TA Luft, die das auf-

greifen, was in dem Antrag der Fraktion der Grü-

nen gefordert wird. 

Nach den uns vorliegenden Kenntnissen wird das 

Plenum des Bundesrats die TA Luft wahrschein-

lich im März abschließend beraten. Anschließend 

folgt die Beratung bzw. zweite Lesung im Bundes-

tag. Wir gehen davon aus bzw. hoffen, dass noch 

vor dem Ende dieser Legislaturperiode auf Bun-

desebene die TA Luft verabschiedet wird und in 

Kraft treten kann. 

Abg. Karin Logemann (SPD) meinte, wenn sie 

dies richtig verstanden habe, sei es durchaus 

möglich, dass noch vor Ende der laufenden Le-

gislaturperiode auf Bundesebene eine Entschei-

dung getroffen werde. Die Fraktionen im Nieder-

sächsischen Landtag sollten alle ihnen zur Verfü-

gung stehenden Kanäle nutzen, um im Interesse 

Niedersachsens auf die Bundesebene einzuwir-

ken. Von daher schlage sie vor, so die Abgeord-

nete, vor einer abschließenden Behandlung des 

Antrages der Fraktion der Grünen abzuwarten, 

was auf Bundesebene entschieden werde. 

Abg. Miriam Staudte (GRÜNE) merkte an, auch 

sie bitte darum, die abschließende Behandlung 

des Antrages zurückzustellen, um ihrer Fraktion 

Gelegenheit zu geben, sich noch einmal intern zu 

beraten und vor dem Hintergrund der Unterrich-

tung in der heutigen Sitzung gegebenenfalls ei-

nen Änderungsvorschlag zu dem Antrag zu erar-

beiten, bevor die Beratung des Antrages für ein 

Dreivierteljahr sozusagen auf die lange Bank ge-

schoben werde. 

Abg. Karin Logemann (SPD) entgegnete, sicher-

lich sei es im Interesse aller, dass die Änderung 

der TA Luft noch in der laufenden Legislaturperi-

ode verabschiedet werde. Von daher gehe sie, 

zumal wenn seitens der Fraktionen im Nieder-

sächsischen Landtag auf Bundesebene entspre-

chend interveniert werde, nicht davon aus, dass 

eine Entscheidung frühestens in einem Dreivier-

teljahr anstehen werde.  

Sollte es nicht gelingen, die Änderung der TA Luft 

in der laufenden Legislaturperiode des Bundesta-

ges zu verabschieden, werde man in der nächs-

ten Legislaturperiode im Grunde bei null anfan-

gen. Das sei aber sicherlich das Letzte, was die 

Beteiligten auf Bundes- und Landesebene woll-

ten. 

Weiteres Verfahren 

Der Ausschuss stellte mit Blick auf die Beratun-

gen auf Bundesebene zur Änderung der TA Luft 

die abschließende Behandlung des Antrages zu-

rück. 

 

 

*** 
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Tagesordnungspunkt 5: 

Unterrichtung durch die Landesregierung zum 

aktuellen Geschehen in Bezug auf die Vogel-

grippe 

 

Unterrichtung 

VetD’in Dr. Rüben (ML): Derzeit findet EU-weit 

ein sehr dynamisches Geflügelpestgeschehen 

sowohl bei Haus- als auch Wildvögeln statt. In-

nerhalb Deutschlands gibt es mehrere betroffene 

Bundesländer, besonders betroffen sind jedoch 

die norddeutschen Länder. Der Schwerpunkt der 

Geflügelpest-Ausbrüche in Hausgeflügelbestän-

den liegt zurzeit in Niedersachsen.  

Der Eintrag des Geflügelpestvirus nach Europa 

erfolgt derzeit wahrscheinlich durch Zugvögel, 

insbesondere durch migrierende Wasservögel, 

die aus Rastgebieten in Russland, insbesondere 

aus Westsibirien und Nordkasachstan, hierher 

kommen zw. hierher kamen. Bereits im Sommer 

des vergangenen Jahres, von Juli bis Oktober, 

wurde dort ein massives Geflügelpestgeschehen 

mit dem aviären Influenza Virus H5N8 festgestellt. 

Das Friedrich-Loeffler-Institut hatte bereits Anfang 

Oktober davor gewarnt, dass die Gefahr eines 

Eintrags dieser Viren mit den Zugvögeln im Rah-

men des Herbst- und Winterzuges nach Europa 

und natürlich auch nach Deutschland sehr groß 

sei. Damit hat es recht behalten. Bereits Mitte Ok-

tober wurde H5N8 bei Wildvögeln in den Nieder-

landen nachgewiesen. Dort waren dann auch 

sehr bald die ersten Ausbrüche bei Hausgeflügel 

zu verzeichnen. 

In Schleswig-Holstein wurden ab dem 30. Okto-

ber 2020 viele tote Vögel aufgefunden, bei denen 

hochpathogene aviäre Influenza nachgewiesen 

wurde. 

Aufgrund dieser Entwicklung in dem benachbar-

ten Bundesland und weil in Niedersachsen An-

fang November bei einer Wildente in Cuxhaven 

die Geflügelpest festgestellt wurde, wurden die 

Landkreise dazu aufgefordert, eine Risikobewer-

tung nach den Vorgaben der Geflügelpest-Ver-

ordnung als Grundlage zur Anordnung der Auf-

stallung von Freilandgeflügel vorzunehmen. Dem 

sind die Landkreise auch nachgekommen. 

Die Landkreise mit hoher Geflügeldichte und die 

Küstenlandkreise haben sich aufgrund der be-

sonderen Gefährdung in ihrem Bereich dazu ent-

schlossen, die Aufstallung des Freilandgeflügels 

anzuordnen. Die übrigen Landkreise wurden ge-

beten, regelmäßig die Risikobewertung insbeson-

dere für die avifaunistisch wertvollen Gebiete, in 

denen viele Zugvögel zu erwarten sind, zu aktua-

lisieren und gegebenenfalls weitere Maßnahmen 

zu treffen. In der Folge haben mehrere weitere 

Landkreise die Aufstellung angeordnet, da die 

Geflügelpest bei Wildvögeln nachgewiesen wur-

de. 

Eine Übersichtskarte mit den aktuellen Aufstal-

lungsgeboten findet sich auf der Internetseite 

„www.tierseucheninfo.niedersachsen.de“. 

Seit dem 30. Oktober 2020 wurden 503 Ausbrü-

che bei Wildvögeln in Deutschland gemeldet, wo-

bei Schleswig-Holstein besonders stark betroffen 

ist. 58 Meldungen entfallen auf Niedersachsen. 

Insgesamt wurden in Norddeutschland in dem 

Zeitraum 16 000 verendete Wildvögel gemeldet, 

bei denen anzunehmen ist, dass sie an der Ge-

flügelpest gestorben sind, auch wenn das nicht 

bei allen Vögeln nachgewiesen wurde. Insgesamt 

sind mittlerweile zwölf Bundesländer betroffen. 

Bayern war schon relativ früh betroffen. Das Virus 

verbreitet sich also im Prinzip in der gesamten 

Bundesrepublik. 

Bei 95 % der Wildvögel wurde die hochpathogene 

aviäre Influenza vom Serotyp H5N8 nachgewie-

sen, die restlichen Fälle verteilen sich - in dieser 

Reihenfolge - auf den Serotyp H5N5, den Serotyp 

H5N3 und den Serotyp H5N1.  

Seit dem 30. Oktober 2020 sind auch Hausgeflü-

gelbestände in Deutschland betroffen. Zunächst 

war Schleswig-Holstein, gefolgt von Mecklenburg-

Vorpommern, betroffen. Auch Brandenburg, 

Sachsen, Thüringen und Hessen haben jetzt 

Ausbrüche zu verzeichnen.  

Mit Stand von heute haben wir insgesamt 45 

Ausbrüche in Deutschland, wovon 25 auf Nieder-

sachsen entfallen.  

In fast allen diesen Fällen wurde das hochpatho-

gene aviäre Influenzavirus vom Subtyp H5N8 

nachgewiesen. Nur in einem einzigen Fall in 

Mecklenburg-Vorpommern handelte es sich um 

H5N5 

Am 17. November 2020 wurde in Niedersachsen 

im Landkreis Aurich in einer kleinen, nicht kom-

merziellen Geflügelhaltung erstmals der Ausbruch 

der Geflügelpest H5N8 festgestellt. Eintragsquelle 

http://www.tierseucheninfo.niedersachsen.de/
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war vermutlich der Kontakt mit Wildvögeln kurz 

vor Inkrafttreten der Aufstallungsanordnung. Der 

Tierhalter konnte seine Tiere noch im Freiland 

halten. Danach war dann bis zum 21. Dezember 

2020 erst mal kein weiterer Ausbruch zu ver-

zeichnen, bis ein Ausbruch im Landkreis Clop-

penburg gemeldet wurde. 

Bis heute wurden im Landkreis Cloppenburg 19 

Ausbrüche der Geflügelpest festgestellt, davon 18 

in Putenmastbetrieben und ein Ausbruch in einer 

Entenmasthaltung. 

Im Landkreis Oldenburg wurden drei Ausbrüche 

der Geflügelpest festgestellt. Dabei handelt es 

sich um zwei Putenmastbetriebe und eine Mast-

hühner-Elterntierhaltung. 

Im Landkreis Cuxhaven ist ein Betrieb mit mehre-

ren Betriebsteilen betroffen, die zwar von der 

gleichen Person bewirtschaftet werden, aber ei-

gene Nummern haben. Insofern werden hier Aus-

brüche jeweils als einzelne Fälle geführt. Der 

zweite Betriebsteil ist am Montagnachmittag posi-

tiv getestet worden. 

Die Tiere der betroffenen Bestände wurden tier-

schutzgerecht getötet, die Tierkörper wurden un-

schädlich in dem jeweils zuständigen Verarbei-

tungsbetrieb für tierische Nebenprodukte besei-

tigt. Insgesamt wurden bisher rund 283 000 Tiere 

getötet. 

Die Kosten belaufen sich bislang insgesamt auf 

8 404 000 Euro, davon trägt das Land Nieder-

sachsen 3 728 000 Euro. Der Löwenanteil davon 

entfällt auf die Entschädigung der Tierverluste. 

Die Kosten für die Entschädigung des gemeinen 

Wertes der Tiere betragen aktuell 5 272 000 Eu-

ro. Vom Land werden davon 2 626 000 Euro 

übernommen. Der Rest entfällt auf die Tierseu-

chenkasse. 

Die Tötungskosten belaufen sich aktuell auf 

2 184 000 Euro. Das Land Niedersachsen über-

nimmt davon 1 092 000 Euro. 

Auf Reinigung und Desinfektion entfallen 365 000 

Euro.  

Die Beseitigungskosten von rund 582 000 Euro 

werden allein von der Tierseuchenkasse getra-

gen. 

Um die betroffenen Betriebe herum wurden die 

rechtlich vorgesehenen Restriktionszonen einge-

richtet: jeweils ein Sperrgebiet im 3-km-Radius 

und ein Beobachtungsgebiet im 10-km-Radius um 

den Ausbruchsbetrieb herum. Da sich das Ganze 

auf sehr engem Raum abspielt und die Betriebe 

sehr eng beieinander liegen, mussten Sperrge-

biete und Beobachtungsgebiete in einzelnen Fäl-

len aus Praktikabilitätsgründen zusammengelegt 

werden. 

In den Restriktionszonen gelten die in der Geflü-

gelpest-Verordnung vorgesehenen Vorgaben 

bzw. Verbote, insbesondere z. B. das Verbot der 

Verbringung von Geflügel und tierischen Produk-

ten. 

Zusätzlich wurde in den Sperrgebieten eine Be-

probung der Falltiere angeordnet. Aus jedem Be-

trieb des Sperrgebietes werden jeden zweiten 

Tag die Falltiere beprobt. Die Proben werden vom 

Landkreis genommen und im Lebensmittel- und 

Veterinärinstitut Oldenburg des LAVES unter-

sucht. Auf diese Weise kann schon sehr frühzei-

tig, mitunter noch vor Auftreten der ersten klini-

schen Symptome, eine Infektion des Bestandes 

erkannt werden. 

In den Landkreisen Cloppenburg und Oldenburg 

besteht in einigen Gemeinden eine sehr hohe Ge-

flügeldichte. Diese liegt in Cloppenburg bei 

14 000 Stück Geflügel pro Quadratkilometer, da-

von 6 500 Puten pro Quadratkilometer 

Im Landkreis Cloppenburg wurde daher in den 

Gemeinden mit der höchsten Geflügeldichte ein 

Wiederbelegungsverbot in den Restriktionszonen 

in den Gebieten der betreffenden Gemeinden an-

geordnet. In diesen Gebieten darf nach Entfer-

nung des Geflügels aus einem Bestand frühes-

tens nach 30 Tagen wieder Geflügel eingestallt 

werden, leerstehende Ställe dürfen erst 30 Tage 

nach Inkrafttreten der aktuellen Allgemeinverfü-

gung belegt werden.  

Mit dieser Maßnahme soll die Geflügeldichte in 

den betroffenen Gebieten reduziert und damit das 

Risiko der Verschleppung der Geflügelpest zwi-

schen den Betrieben reduziert werden. 

Die epidemiologischen Nachforschungen bei den 

einzelnen Ausbrüchen wurden durch die Amts-

tierärzte der betroffenen Landkreise mit Unter-

stützung durch die Experten der Taskforce Vete-

rinärwesen des LAVES durchgeführt. Aufgrund 

des hohen Infektionsdrucks durch eine offenkun-

dig starke Verbreitung in der Wassergeflügelpo-

pulation ist anzunehmen, dass der Eintrag auf in-

direkte Art und Weise durch Wildvögeln in die 
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Hausgeflügelbestände erfolgt ist. Putenställe ber-

gen dabei aufgrund des Betriebsmanagements 

und der offenen Gestaltung ein hohes Risiko.  

Ein weiterer Faktor ist die Biosicherheit in Betrie-

ben. 2016/2017 gab es bereits einen Geflügel-

pestseuchenzug in Gemeinden hauptsächlich des 

Landkreises Cloppenburg. Seinerzeit hat man 

festgestellt, dass Mängel in der Biosicherheit eine 

große Rolle bei der Verbreitung des Virus gespielt 

haben. Die Behörden, aber auch die Tierhalter 

und die Wirtschaft haben dazugelernt und sind 

entsprechend tätig geworden. Die Tierhalter wur-

den intensiv beraten und massiv kontrolliert, so 

dass sich die Biosicherheit in den putenhaltenden 

Betrieben und auch in anderen Geflügelbetrieben 

wesentlich verbessert hat. Etwa die Lagerung von 

Einstreu im Freien, die damals noch üblich war, 

ist heute nicht mehr gang und gäbe. Auch Hofflä-

chen wurden befestigt. Hygieneschleusen wurden 

dort, wo es noch keine gab, eingerichtet. Zudem 

gibt es regelmäßige Kontrollen durch den Land-

kreis.  

Veranlasst durch die Warnung des Friedrich-

Loeffler-Instituts wurden allein im letzten Quartal 

2020 im Landkreis Cloppenburg 163 Putenhal-

tungen hinsichtlich der Einhaltung von Biosicher-

heitsmaßnahmen kontrolliert, insbesondere in den 

Gemeinden Garrel, Friesoythe und Bösel. Alle der 

bis dahin betroffenen 14 Ausbruchsbetriebe wur-

den im November/Dezember des vergangenen 

Jahres auf Biosicherheit geprüft. Bei 12 dieser 14 

Betriebe wurden keinerlei Mängel festgestellt. Bei 

zwei Betrieben lagen geringfügige Mängel vor, 

die noch im Dezember abgestellt wurden. Von 

daher ist anhand der epidemiologischen Nachfor-

schungen nicht anzunehmen, dass Biosicher-

heitsmängel vorgelegen haben und ausschließ-

lich für den Eintrag der Geflügelpest in die Be-

stände ursächlich sind. 

Es ist daher zu prüfen, ob und gegebenenfalls 

welche weiteren Faktoren vorliegen, die zu einer 

Verbreitung der Geflügelpest beitragen bzw. de-

ren Einschleppung in Geflügelhaltungen begüns-

tigen. An diesem Punkt gerät insbesondere die 

Geflügeldichte im Blick. Hierzu gibt es intensiven 

Kontakt mit dem Friedrich-Loeffler-Institut. 

Die zuständigen Veterinärbehörden und die Ex-

perten des LAVES stehen hierzu wie bereits beim 

Geflügelpestzug 2016/2017 in regem Austausch 

mit dem Friedrich-Loeffler-Institut. So wurde auch 

das Konzept der Falltierbeprobung in Abstim-

mung mit dem FLI erstellt.  

Die umfangreichen bisher erhobenen epidemiolo-

gischen Daten wurden dem FLI zur Verfügung 

gestellt; zunächst einmal in elektronischer Form, 

da es wegen der Corona-Krise aktuell relativ 

schwierig ist, spontan größere Bereisungen zu 

durchzuführen. Möglicherweise werden Vertreter 

des FLI aber in der kommenden Woche in den 

Landkreis Cloppenburg kommen, um dort ge-

meinsam mit dem Landkreis und dem LAVES 

Nachforschungen anzustellen.  

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass aufgrund der 

massiven Ausbreitung des hochpathogenen Ge-

flügelpestvirus vom Typ H5N8 in der Wildvogel-

population weiterhin ein hoher Infektionsdruck auf 

Hausgeflügelbestände besteht und damit auch 

weiterhin ein hoher Infektionsdruck auf die Geflü-

gelbestände ausgeübt wird. Es ist daher nach wie 

vor jederzeit damit zu rechnen, dass neue Geflü-

gelbestände betroffen sein können, auch außer-

halb der Landkreise Cloppenburg und Oldenburg. 

Der Fall Cuxhaven hat gezeigt, dass sich das Ge-

schehen nicht auf diese beiden Landkreise be-

schränkt. 

 

Aussprache 

Abg. Miriam Staudte (GRÜNE): Ich habe gehört, 

weiß aber nicht, ob es stimmt, dass unter den Be-

trieben, die in diesem Jahr betroffen sind, einige 

Betriebe sind, wie vor einigen Jahren schon mal 

betroffen waren, was für mangelnde Biosicherheit 

und Hygiene sprechen würde. Können Sie dazu 

etwas sagen? 

Die Tatsache, dass die Betriebe, wie Sie sagten, 

sehr dicht beieinander liegen, würde aus meiner 

Sicht die These stützen, dass das Virus durch 

Personal von einem Stall zum anderen getragen 

wird, dass der Eintrag aber nicht unbedingt jedes 

Mal durch Wildvögeln verursacht wurde. 

VetD’in Dr. Rüben (ML): Es ist richtig, dass einige 

Betriebe darunter waren, die auch beim letzten 

Seuchenzug betroffen waren. Zum jetzigen Zeit-

punkt lässt sich aber nicht sagen, dass dafür ir-

gendwelche Biosicherheitsmängel verantwortlich 

waren. Die Betriebe liegen einfach sehr dicht bei-

einander. Insofern kann es reiner Zufall sein, dass 

die Betriebe auch dieses Mal wieder betroffen 

sind. 

Was die mögliche Verbreitung des Virus zwischen 

den Beständen angeht, so wird in Zusammenar-

beit mit dem Friedrich-Loeffler-Institut nach den 
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Übertragungswegen geforscht. Derzeit lässt sich 

dazu noch keine hundertprozentige Aussage tref-

fen. Klar ist auf jeden Fall, dass die Biosicherheit 

aktuell wesentlich besser ist, als dies 2016/2017 

der Fall war. Aktuell haben sich auch noch keine 

Hinweise darauf ergeben, dass die Verschlep-

pung zwischen den Beständen aufgrund man-

gelnder Biosicherheit erfolgt ist. Die Landkreise 

haben intensiv in diese Richtung nachgeforscht. 

Dahingehend haben sich allerdings keinerlei Hin-

weise ergeben. Wir freuen uns auf die Zusam-

menarbeit mit dem Friedrich-Loeffler-Institut, um 

eventuell nähere zusätzliche Erkenntnisse zu be-

kommen. 

Abg. Helmut Dammann-Tamke (CDU): Sie ha-

ben in der Unterrichtung zwei- oder dreimal be-

tont, dass es einen hohen Infektionsdruck in der 

Wildvogelpopulation gibt. Auf welche Basis nie-

dersächsischer Zahlen stützen Sie diese Aussa-

ge. Sie sprachen von 58 toten Wildvögeln, die un-

tersucht worden seien. Die Wahrscheinlichkeit, 

dass ein verendeter Vogel Virusträger ist, ist sehr, 

sehr hoch. Die Wildvogelpopulation ist jedoch un-

gleich größer. 

VetD’in Dr. Rüben (ML): Nicht jeder einzelne tote 

Vogel wird untersucht. Die Zahl von 58 Nachwei-

sen ist jedoch deutlich höher als die Zahl der Fäl-

le, die üblicherweise in einem Jahr in einer Wild-

vogelpopulation nachgewiesen werden. Es gibt 

regelmäßige Monitorings, sodass durchaus ein 

Überblick besteht, was zu erwarten ist. Beispiels-

weise im vergangenen Jahr hatten wir, wenn ich 

mich richtig erinnere, überhaupt keinen Nachweis 

der Geflügelpest bei einem Wildvogel. Insofern 

sind 58 Nachweise doch schon eine erhebliche 

Zahl.  

Im November wurden im Küstenbereich sehr viele 

klinisch kranke Vögel gesichtet, die, da sie zum 

Teil nicht zugänglich waren, nicht beprobt werden 

konnten. Insofern ist davon auszugehen, dass es 

sich bei den 58 Tieren, bei denen das Geflügel-

pestvirus nachgewiesen wurde, sozusagen ledig-

lich um die Spitze des Eisberges handelt. 

Abg. Karin Logemann (SPD): Die Situation stellt 

auch die Hobbyzüchter vor große Herausforde-

rungen. Die Rassegeflügelzüchter hatten sich an 

das Ministerium gewandt, weil in den verschiede-

nen Landkreisen die Verordnungen und Erlasse 

unterschiedlich ausgelegt wurden, wie mit den in 

Freiland gehaltenen Tieren umgegangen werden 

muss. In dem einen Landkreis reicht es, wenn ein 

Netz über den Auslauf gespannt wird. In einem 

anderen Landkreis hingegen wird eine feste 

Überdachung gefordert.  

Liegen Ihnen Informationen darüber vor, ob es 

bei den Rassegeflügelzüchtern und den Land-

kreisen zu einer Beruhigung der Situation ge-

kommen ist? 

VetD’in Dr. Rüben (ML): Wir hatten die Landkrei-

se über die Rechtslage und die Auslegung infor-

miert. Dass der Kontakt zu Wildvögeln durch 

Überspannung der Ausläufe mit Netzen unter-

bunden werden kann, ist relativ neu. Das wurde 

2018 in die Geflügelpest-Verordnung aufgenom-

men. Seither hatten wir hier in Niedersachsen 

aber kein großartiges Geschehen mehr zu ver-

zeichnen. Insofern ist es möglicherweise zu Ver-

wirrungen gekommen. Wir haben das mit einem 

Erlass klargestellt und haben seitdem auch nichts 

mehr gehört; weder von den Landkreisen noch 

von den Rassegeflügelzüchtern, zu denen wir ei-

gentlich einen recht guten Kontakt haben. 

*** 



Regelungen für Exotenhandel verschärfen -
Tierschutz verbessern, Zoonosen eindämmen, Artenschutz gewährleisten

Wildtier- und Artenschutzstation Sachsenhagen, Dr. F. Brandes

Exotenhaltung = Wildtierhaltung

• Exotenhaltung sollte nicht getrennt von der übrigen Wildtierhaltung betrachtet 
werden, da die Probleme, die sich aus tier- und artenschutzrechtlicher Sicht 
ergeben dieselben sind.

• Auch heimische Wildtiere werden in großer Zahl gehalten.

Anlage 1
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Exoten im Tierheim - Was ist ein Exot?

• Große Artenvielfalt mit unterschiedlichsten 
Bedürfnissen.

• Verschiedene Rechtsbereiche (Artenschutz, Tierschutz, 
Jagdrecht, EU VO 1143/2014 Invasive Arten etc.) zu 
berücksichtigen.

• Unterbringung von eingezogenen und gefundenen 
Exoten möglichst nur in spezialisierten Einrichtungen.
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Punkt 2: Forschung zum Thema Zoonosen

Forschung und Aufklärung der Bevölkerung im Bereich Zoonosen sind wichtig!

Doktorarbeit zum Thema:

„Die Verbreitung parasitär übertragener 
Zoonoseerreger beim Braunbrustigel 

(Erinaceus europaeus) im Raum Niedersachsen“

• Kooperation mit dem Parasitologischen Institut der 
Tierärztlichen Hochschule Hannover

• Gefördert durch die Grimmingerstiftung für 
Zoonosenforschung
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Punkt 2: Forschung zum Thema Zoonosen

Forschung und Aufklärung der Bevölkerung im Bereich Zoonosen sind wichtig!

• Lebensmittel-übertragene Zoonosen (EHEC, Salmonellen, BSE, Toxoplasmose)
• Vektorübertragene Zoonosen (FSME, Borreliose, West-Nil-Virus, Malaria)

• Haustiere (Toxoplasmose, Hautpilz, Q-Fieber, Hepatits E)
• einheimische Wildtiere (Tollwut, Fuchsbandwurm, Hantavirus, Leptospirose)
• Exoten (Salmonellen, Psittakose)

Chritha / pixelio.deKurt F. Domnik / pixelio.de Thorben Wengert  / pixelio.de
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Punkt 2: Forschung zum Thema Zoonosen

Quelle: Pascale van Rooij et al.: Amphibian chytridiomycosis: a review with focus on fungus-host 
interactions. In: Veterinary Research 2015; vol. 46, nr. 137, doi:10.1186/s13567-015-0266-0, CC-BY 
4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68189490

„Salamanderfresser“ Batrachochytrium salamandrivorans ist wahrscheinlich mit 
internationalem Amphibienhandel in die Niederlande eingeschleppt worden.
Dramatische Bestandseinbrüche beim heimischen Feuersalamander!
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Punkt 2: Forschung zum Thema Zoonosen
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Punkt 4: Beratungspflicht durch den Zoohandel

Seit 01.08.2014 ist es für Tierverkäufer Pflicht, 
Kunden über die Bedürfnisse der angebotenen 
Lebewesen aufzuklären.

• Knapp zwei Drittel von 185 Befragte haben 
seit Einführung der Beratungspflicht keine 
Beratung erhalten (Stand 03.2016).

• Einheitliche Information wäre sinnvoll.
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Punkt 5: Niedersächsische Gefahrtierverordnung

Fundtier

• Kennzeichnungspflicht (in den Entwürfen bereits enthalten)
• Liste der Gefahrtiere auf Vollständigkeit und Relevanz überprüfen
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Punkt 5: Niedersächsische Gefahrtierverordnung

• Kennzeichnungspflicht (in den Entwürfen bereits enthalten)
• Liste der Gefahrtiere auf Vollständigkeit und Relevanz überprüfen

Zur Zeit 147 Gattungen und 984 Arten Vogelspinnen beschrieben.
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Punkt 5: Niedersächsische Gefahrtierverordnung

• Kennzeichnungspflicht (in den Entwürfen bereits enthalten)
• Liste der Gefahrtiere auf Vollständigkeit und Relevanz überprüfen

Weitere Punkte:
• Zuständigkeit vereinheitlichen

Gefahrtierverordnung

Artenschutz

Tierschutz

• Gültigkeit auch für gewerbliche Haltung
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Beispiel:

Probleme in der Anwendung der Niedersächsischen Gefahrtierverordnung:

§ 1 Es ist verboten, nicht gewerblich Giftschlangen […] zu halten.

§ 2 Die nicht gewerbliche Haltung […] bedarf der Genehmigung. Die 
Genehmigung ist zu erteilen, wenn durch die Tierhaltung im Einzelfall die 
öffentliche Sicherheit nicht gefährdet wird. 

Frei zugänglicher Verkaufsraum eines Reptilienhändlers in Niedersachsen:
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Tierschutz verbessern, Zoonosen eindämmen, Artenschutz gewährleisten

Wildtier- und Artenschutzstation Sachsenhagen, Dr. F. Brandes

Punkt 5: Niedersächsische Gefahrtierverordnung

• Kennzeichnungspflicht (in den Entwürfen bereits enthalten)
• Liste der Gefahrtiere auf Vollständigkeit und Relevanz überprüfen

Weitere Punkte:
• Gültigkeit auch für gewerbliche Haltung
• Zuständigkeit vereinheitlichen
• Konkretisierung der Ausnahmegenehmigungen
• Einführung einer zentralen Meldepflicht (Zuständigkeit)
• Verkauf nur nach Vorlage einer Haltegenehmigung



Regelungen für Exotenhandel verschärfen -
Tierschutz verbessern, Zoonosen eindämmen, Artenschutz gewährleisten

Wildtier- und Artenschutzstation Sachsenhagen, Dr. F. Brandes

Häufige Ursache für Tierschutzprobleme in der Haltung:

Spontankäufe durch Laien ohne Sachkunde.

Punkt 6 und 7: Sachkundenachweis
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Häufige Ursache für Tierschutzprobleme in der Haltung:
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Punkt 6 und 7: Sachkundenachweis
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Punkt 6 und 7: Sachkundenachweis

Aktuelle Situation:
• Sachkunde vom Halter nach § 2 TierSchG und durch §7 BNatSchG gefordert
• bislang wird auf eine generelle Nachweispflicht verzichtet
• Sachkunde wird nur im Zweifel überprüft

Vorschläge:
• Sachkunde als Voraussetzung für den Erwerb, verpflichtend für alle 

Wildtierhaltungen
• Verpflichtung des Verkäufers zur Kontrolle der Sachkunde
• vorhandene Beispiele: Hundeführerschein in Niedersachsen, Falknerschein, 

sowie Angebote zur freiwilligen Teilnahme durch Verbände wie BNA, DGHT, VDA 

Die hierdurch gesetzte zeitliche und finanzielle Hürde vor dem Kauf eines Tieres 
würde die Anzahl an Spontankäufen und damit tierschutzwidrige Haltungen 
erheblich reduzieren.
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Punkt 8: Positivliste

Positivliste ist aus Sicht des Tierschutzes kontraproduktiv. 

• Vermeintlich leicht zu haltende Arten verursachen am meisten 
Tierschutzprobleme.

• Auffangstationen voll mit wenigen Arten die den größten Anteil am Handel 
ausmachen.
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Artenschutz

Punkt 8: Positivliste

Positivliste ist aus Sicht des Tierschutzes kontraproduktiv 

Anspruchsvolle und hochpreisige Arten ganz überwiegend in sachkundigen 
Händen, selten in Auffangstationen. 
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Punkt 12: Finanzielle Absicherung, Kosten der Auffangstationen

• Keine landeseigenen Auffangstationen in Niedersachsen.

• NLWKN bezuschusst gemeinnützige Einrichtungen mit 
Landesmitteln auf Basis der "Grundsätze zur Förderung staatlich 
anerkannter Betreuungsstationen in Niedersachsen" des 
Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und 
Klimaschutz.

• Zuständig für die Anerkennung nach § 45(5) 
BNatSchG von Betreuungsstationen ist der 
Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft 
Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Er begleitet 
zusammen mit den örtlich zuständigen Landkreisen 
den Stationsbetrieb.
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Punkt 12: Finanzielle Absicherung, Kosten der Auffangstationen

• Nicht gedeckt sind die Kosten, welche den 
Auffangstationen durch Tierschutzfälle entstehen.

• Tiere, die durch Veterinärämter beschlagnahmt und 
eingezogen werden sowie viele Fundtiere.

• Hier kann eine Einzelabrechnung erfolgen. Dies führt 
allerdings immer wieder zu unbefriedigenden 
Situationen mit Veterinär- und Ordnungsämtern.

• Oft bleiben die Auffangstationen auf den Kosten sitzen.

• Aus Mangel an qualifiziertem Personal kann nicht allen 
Anfragen von Behörden nachgekommen werden!
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Indischer Hutaffe
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VDA / DGHT 
Stellungnahme Drs.18/7353

Verband Deutscher Vereine für Aquarien-

und Terrarienkunde e.V. gegr. 1911

Anlage 2
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• Verbote auf welcher rechtlichen Grundlage?

• Rechtsverbindliche Definition des Begriffs Exot!

EXOTEN
Klärung eines Begriffs
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EXOTEN
Klärung eines Begriffs

3

• Verbote auf welcher rechtlichen Grundlage?

• Rechtverbindliche Definition des Begriffs Exot!

• Anzahl der Zuchtformen und Farbmorphen?

• Menge der Halter?

• Sachkunde und Menge der vorhanden Literatur?

• Emotionales Empfinden? 

• Anzahl von Kampagnen bekannter Organisationen?

• Wissenschaftlich fundierte Studien?
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EXOTEN
Klärung eines Begriffs

4

Anzahl der Zuchtformen und Farbmorphen?
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Menge der Halter und ihrer Sachkunde? 

15 Mio Katzen, 10 Mio Hunde 
gegen rund 5 Mio Exoten?

5

• Sind Exoten nur Wirbeltiere?

• Ab wann gilt ein Tier als Domestiziert?

• Welche Kriterien legen die Definition fest?
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Registrierungspflicht? Exoten- oder Heimtierregister?

EXOTEN

6

• Wer soll das Überwachen?

- Veterinärämter?

- Kontrolle der Wohnungen?

• Was soll überwacht und 

kontrolliert werden?

- Geckos, Schlangen, Schildkröten,

- Fische, Vögel, Mäuse

• Wer soll das bezahlen?

- Heimtiersteuer für wen? Warum ? 

- Wer treibt sie ein?
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Registrierungspflicht? Exoten- oder Heimtierregister? 

EXOTEN
Klärung eines Begriffs

7

• Wer bereitet Kosten und Probleme?
Exoten oder Allerweltstiere?

• Steigen die Exotenzahlen im 

Tierheim real an?
Beispiel Tierheim Hamburg

• Ab wann ist ein Tier langlebig?

?
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Registrierungspflicht? Exoten- oder Heimtierregister? 

EXOTEN

8

• Wer bereitet Kosten und Probleme?

Exoten oder Allerweltstiere?

• Steigen die Exotenzahlen im 

Tierheim real an?

• Ab wann ist ein Tier langlebig?

Beispiel Tierheim 
Hamburg
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12.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tierheim Hamburg alle Tiere 2014 - 2020

Tiere insgesamt Amphibien + Reptilien gesamt  davon Landschildkröten

 davon Wasserschildkröten Schlangen Fische

vermittelt  Schildkröten vermittelt  Schlangen vermittelt Fische
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Registrierungspflicht? Exoten- oder Heimtierregister? 

9
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Tierheim Hamburg nur Exoten  und Fische 2014-2020

alle Amphibien+ Reptilien davon Wasserschildkröten

davon Landschildkröten Schildkröten vermittelt

Schlangen Schlangen vermittelt

Fische Guppy, Koi, Goldfisch + Fische vermittelt
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Registrierungspflicht für welche Exoten? 

EXOTEN
Einwohner HH 1,85 MIO

10

2020 aufgenommen 2020 vermittelt

91 Schildkröten

davon 40 Landschildkröten

51 Wasserschildkröten

17 Echsen

davon 1 Stachelschwanzwaran

2 Jemenchamäleons

3 Madagaskar Taggeckos

6 Leopardgeckos

1 Mauergecko

1 Hausgecko

2 Bartagamen

2 Schönechsen

17 Schlangen 

davon 12 Kornnattern

4 Lampropeltis

1 Boa constrictor

3 Axolotl

350 Fische

davon dien meisten Guppys, 

Goldfische, Kois einige Barsche und 

Welse

102 Schildkröten

davon 60 Landschildkröten

42 Wasserschildkr.

3 Echsen

15 Schlangen

2 Axolotl

etwa 285 Fische

Zitat Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit Hamburg:

„Deutliche Zunahmen gab es 

über die Jahre hinweg nicht!“
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Registrierungspflicht für welche Exoten? 

EXOTEN

11

Beispiel Tierheim Hamburg

Diese Tiere aus dem Bestand des Tierheims sind 

CITES – Arten bzw. fallen unter die 

EU-Artenschutzverordnung

• 2 Jemenchamäleons - meldepflichtig

• 3 Madagaskar Taggeckos – wahrscheinlich 

ausgenommen von der Meldepflicht

• 1 Boa constrictor - meldepflichtig

• 3 Axolotl - ausgenommen von der Meldepflicht

• 40 Landschildkröten - meldepflichtig
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Registrierungspflicht für welche Exoten? 

EXOTEN
Tierheim Einwohner HH 1,85 MIO

12

Zitat Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit Hamburg:

„Deutliche Zunahmen gab es 

über die Jahre hinweg nicht!“

2020 insgesamt 128 Exotische Amphibien + Reptilien

90% Schildkröten davon 110% vermittelt

350 Fische 
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Registrierungspflicht für welche Exoten? 

EXOTEN

13

Auszüge aus Ergebnisse einer Fragebogenabfrage bei den Tierschutzvereinen des Deutschen 
Tierschutzbundes zur Aufnahme und Vermittlung von Reptilien / Stand April 2014 

Rechnung 2596 Bartagamen: 

5 Jahre : 671 Vereine = 0,7  Bartagamen pro Tierheim pro Jahr
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Registrierungspflicht für welche Exoten? 

EXOTEN

14

Auszug aus dem BfN Skript 409  von  2015, Naturschutzfachliche Invasivitätsbewertungen
für in Deutschland wild lebende gebietsfremde Wirbeltiere 

-------------- d.h. keine Vermittlung, keine Abgabe etc.!!!!



151515

Echte EXOTEN und die 95% der ~ 5 Millionen Exotenhalter und -züchter 
sind nicht das Problem, sondern Teil der Lösung!
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Echte EXOTEN und die 95% der ~ 5 Millionen Exotenhalter und -züchter 
sind nicht das Problem, sondern ein Teil der Lösung!

16
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Private oder gewerbliche Tierabgabe

Sachkunde & Informationspflicht für Tierhalter
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Fazit der Verbände und der EXOPET-Studie (2018):

Echte EXOTEN und die 95% der ~ 5 Millionen 

Exotenhalter und -züchter sind nicht das Problem,

sondern ein Teil der Lösung!

Forderungen der Verbände VDA und DGHT:

• Stärkung und Anerkennung der Sachkunde der Verbände

• Klare und bundeseinheitliche Vorgaben zu Umfang und Anforderung der Schulungen

• Keine Überregulierung! Es gibt ausreichende Vorgaben durch TierSchG, EU-Artenschutz

und Verordnungen. Sie müssen von den Behörden konsequent überwacht werden.

Verband Deutscher Vereine für Aquarien-

und Terrarienkunde e.V. Gegr. 1911
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Sachkunde & Informationspflicht www.Sachkundenachweis.de

Verband Deutscher Vereine für Aquarien-

und Terrarienkunde e.V. gegr. 1911
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Sachkunde & Informationspflicht www.Sachkundenachweis.de

Verband Deutscher Vereine für Aquarien-

und Terrarienkunde e.V. gegr. 1911

Teilnehmer:

Zoofachketten, private Tierhalter,

Züchter, Veterinäre, Fachhändler,

Transporteure, Amtsveterinäre
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Sachkunde & Informationspflicht www.Sachkundenachweis.de

VDA und DGHT Sachkunde Historie:

• VDA Ordner 1. Auflage Aquaristik

1992

• VDA Ordner 1. Auflage Terraristik 1993

• VDA & DGHT gemeinsam an 2000

• BNA Ordner ab 2003

Vorteil der Fachverbände:

• Konzept steht und ist bewährt

• in Behörden anerkannt

• hohe fachliche Kompetenz
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Sachkunde & Informationspflicht www.Sachkundenachweis.de

Fachliteratur von Spezialisten für Spezialisten

Fachliteratur von Spezialisten

für Tierhalter
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Sachkunde & Informationspflicht www.Sachkundenachweis.de

Bundesministerium: 

Datensätze 3

Hund, Katze, Meerschwein z.B. für den Fachhandel Firma PET-Data: 

Datensätze 6251 Fische (Süß- Meerwasser – Teichfische, 

Amphibien, Reptilien, Wirbellose
Ein System von vielen Informationsmöglichkeiten im Handel, 

auf Börsen, im Internet und bei persönlichen Tierübergaben!
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Sachkunde & Informationspflicht www.Sachkundenachweis.de

Bundesministerium: 

Datensätze 3

Hund, Katze, Meerschwein z.B. für den Fachhandel Firma PET-Data: 

Datensätze 6251 Fische (Süß- Meerwasser – Teichfische, 

Amphibien, Reptilien, Wirbellose
Ein System von vielen Informationsmöglichkeiten im Handel, 

auf Börsen, im Internet und bei persönlichen Tierübergaben!
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Sachkunde & Informationspflicht www.Sachkundenachweis.de

Bundesministerium: 

Datensätze 3

Hund, Katze, Meerschwein z.B. für den Fachhandel Firma PET-Data: 

Datensätze 6251 Fische (Süß- Meerwasser – Teichfische, 

Amphibien, Reptilien, Wirbellose
Ein System von vielen Informationsmöglichkeiten im Handel, 

auf Börsen, im Internet und bei persönlichen Tierübergaben!
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Sachkunde & Informationspflicht www.Sachkundenachweis.de

Fazit: Der Handel und die Spezialisten informieren über alles! 

Tierhalter müssen es nutzen!
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Private oder gewerbliche Tierabgabe

Forderung nach EXOTEN-Steuer und Meldepflicht

Welche Behörde (Bund, Land) soll das verwalten?

Länderverordnung?

Kommunale Umsetzung? 

Wie kann das Heimtier kontrolliert werden?

Was ist ein Heimtier und wenn ja warum?
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Meldepflicht & Steuereinnahmen

In CITES erfasst 38.700 Arten

• 5.900 Tiere

• 32.800 Pflanzen Tendenz steigend

Informationsplattform des BfN

alle Arten CITES + EU Artenschutz
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Meldepflicht & Steuereinnahmen

133 Arten von Seepferdchen CITES II / EU Anhang B

meldepflichtig Nachkommen pro Tier um die 100 Stück/ Wurf

46 Arten von Schildkröten CITES I und II / 

EU Anhang A und B  Haltung z.T. 

genehmigungspflichtig/ immer meldepflichtig 

Fotodokumentation für die 

Artenschutzbehörden wurde von der 

DGHT erarbeitet! 
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Meldepflicht & Steuereinnahmen

• als eigene Art geführt

• in zwei Arten aufgespalten

• als Invasive Art seit 2016

2005In CITES erfasst 38.700 Arten

• 5.900 Tiere

• 32.800 Pflanzen Tendenz steigend

• keine Aktualisierung seit 2005!

• Entspricht nicht der Realität!

• Keine Anpassung an häufig gehaltene und

gezüchtete Arten!
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Meldepflicht & Steuereinnahmen

• CITES App. II / EU Anhang B

• meldepflichtig, Herkunftsnachweise innerhalb der EU

CITES Bescheinigung non EU

• häufig gehalten und gezüchtet, Hauptexporteuer Niederlande weltweit

• Meldung offiziell ab Ei / alle Bestandsveränderungen meldepflichtig

• Alter 5-7 Jahre

• Züchter bei Erstzucht 14 Jahre

• betreibt mit 16 Jahren eigene

Artenschutzwebseite
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Meldepflicht & Steuereinnahmen
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Meldepflicht & Steuereinnahmen

• CITES App. II / EU Anhang B

• Meldepflichtig, Herkunftsnachweise innerhalb der EU

Beantragung von CITES Bescheinigungen für non EU

• Sehr häufig gehalten und gezüchtet, 

• Meldung offiziell ab Ei / alle Bestandsveränderungen meldepflichtig

• im Durchschnitt 50 Eier pro Gelege/ Meldung

• entspricht 50 Nummern

• bedeutet Herkunftsnachweis ausstellen, 

Nummer abstreichen für jedes Tier und jeden 

neue Halter, 

• bedeutet Meldepflicht des neuen Halters 

bei der Behörde am Heimatort

Viel Bürokratie und nichts für den 

Artenschutz getan!
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Private oder gewerbliche Tierabgabe

Forderung nach EXOTEN-Steuer und Meldepflicht

• Welche Behörde (Bund, Land) soll das verwalten?

• Länderverordnungen?

• Kommunale Umsetzung? 

• Wie kann das Heimtier im Haus kontrolliert werden?

• Was ist ein Heimtier und wenn ja warum?
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VDA / DGHT 
Stellungnahme Drs.18/7353

Verband Deutscher Vereine für Aquarien-

und Terrarienkunde e.V. gegr. 1911

Verbände können unterstützen bei:

• der Haltersachkunde flächendeckend

• der Sachkunde für gewerbliche Verkäufer bundesweit

• Kampf gegen illegalen Tierschmuggel durch Nachzucht

• Aufnahme von Tieren aus Tierheimen

• Sachkompetenz und Beratung bei Behördenentscheidungen

• wissenschaftlich fundierte Datensammlung

• Wissen aus über 100 Jahren Heimtierhaltung zur Verfügung stellen

• Arterhaltung durch Kooperation und Nachzucht

• Bekämpfung von Tierhalter-Zoonosen durch Aufklärung

Verbände lehnen ab:

• Positivlisten – es gibt kein Exotenproblem in Tierheimen

• Börsenverbote – dient zum Austausch von Nachzuchten

• Verbot des Internethandels – Regulierung und Information möglich

• überbordende Bürokratie für Tierhalter
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Rückfragen an

VDA-Geschäftsstelle

Manfred Rank

Steinbühlleite 12

D - 95234 Sparneck

E-Mail: vda-geschaeftsstelle@vda-online.de

Telefon +49 9251 1312

Verband Deutscher Vereine für Aquarien-

und Terrarienkunde e.V. gegr. 1911

Rückfragen an

Dr. Axel Kwet

DGHT-Geschäftsstelle

Vogelsang 27

D-31020 Salzhemmendorf

Telefon: 05153-8038676

E-Mail: gs@dght.de
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Vielen Dank für Ihre

Aufmerksamkeit!




